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Telefon-Verzeichnis

Gemeindeverwaltung Graal-Müritz
Ribnitzer Straße 21
18181 Ostseeheilbad Graal-Müritz

Ansprechpartner Aufgaben Ruf-Nr. Zimmer-
   Nr.
________________________________________________________
Herr Frank Giese Bürgermeister 81112 17
Frau Rosemarie Gattschau Sekretariat 81111 16

Allgemeine Verwaltung
Herr Stephan Braun Personal/Bezüge 81121 9
 Schulen
Frau Erika Vopel Kindereinrichtungen, 81122 10
 Bibliothek,
 Heimatmuseum

Kämmerei 
Herr Tilo Wollbrecht SGL Kämmerei 81151 14
Frau Astrit Loll Kasse 81153 13
Frau Candy Kleinvogel Steuern 81152 15
Frau Anne Jenß Kasse 81154 13

Bauamt
Frau Petra Taraschewski SGL Bauamt 81141 19
Herr Klaus Brünnich SB Bauamt 81143 20
Frau Silke Acksteiner SB Bauamt 81143 20
Frau Maria Pogadl Liegenschaften 81142 21

Kurpark/Wirtschaftshof
Herr Hubert Gutmann  81131  22
 oder 0151 20077621

Ordnung und Soziales
Frau Heike Wegner SGL Ordnung und 81171 2
 Soziales
 Gewerbe
Frau Susanna Seibt Standesamt 81132 6
 und Einwohner-
 meldeamt
Frau Petra Vanselow Wohngeldstelle 81135 5
Frau Birgit Pietsch Verkehrs- 81173 1
 angelegenheiten
Herr Marco Karkossa Ordnung und 81172 3
 Sicherheit

Amtliche Bekanntmachung  
der Jahresrechnung 2014  
der Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz 
gemäß § 60 (6) Kommunalverfassung M-V 

1. Abschließender Prüfvermerk des Rechnungsprüfungs-
ausschusses der Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz 

Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk 
Gemäß § 1 Abs. 4 KPG obliegt die örtliche Prüfung dem Rech-
nungsprüfungsausschuss der Gemeinde Graal-Müritz. Die örtliche 
Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG auch 
die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresab-
schluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung haben wir 
den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanz-
rechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den 
Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rech-
nungswesens der Gemeinde Graal-Müritz für das Haushaltsjahr 
vom 01. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. 
Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen 
zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 
GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung unter der Gesamt-
verantwortung des Bürgermeisters erstellt. Unsere Aufgabe ist es, 

auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahres-
abschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des 
§ 3a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und 
durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde 
Graal-Müritz sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 
die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und in den 
Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
Verwaltung der Gemeinde Graal-Müritz sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum 
Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfling 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die 
den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des 
§ 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemH-
VO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen 
ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gemeinde Graal-Müritz. 
Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresab-
schluss. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gemeinde Graal-Müritz und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gemeinde Graal-Müritz ergänzend fest: 

Das Vermögen beträgt 
zum 31. Dezember 2014  40.566.427,08 €
Die Eigenkapitalquote beträgt 
zum 31. Dezember 2014  43,3 %
Die Verbindlichkeitenquote beträgt 
zum 31. Dezember 2014  27,9%
Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag nicht 
überschuldet. 
Kassenkredite wurden nicht in Anspruch 
genommen. 
Das Jahresergebnis 2014 beträgt  579.032,25 €
Der Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren 
beträgt  4.740.394,70 €
Ein Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung 
ist gegeben. 

Die Finanzrechnung weist für 2014 einen 
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 
Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von  624.274,57 €
Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung für 
Investitionskredite verbleibt ein positiver Saldo 
in Höhe von  87.487,27 €
Der Vortrag des Saldos der ordentlichen und 
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 
sowie der planmäßigen Tilgung von Investitions-
krediten aus Haushaltsvorjahren beträgt  179.610,76 €
Unter Berücksichtigung des Vortrags aus 
Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 
ein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung 
gegeben. 
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Die Investitionsauszahlungen betragen in 2014  602.462,31 €
Sie sind durch Investitionseinzahlungen finanziert 
in Höhe von  903.419,06 €
Die Investitionskredite haben unter 
Berücksichtigung der Tilgungen 
abgenommen um  536.787,30 €

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt gegeben. 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat zu keinen 
wesentlichen Feststellungen geführt. 
Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Beson-
derheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung 
der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Bedeutung sind. 

2. Beschluss der Gemeindevertretung 
Die Gemeindevertretung stellte in ihrer Sitzung am 17.12.2015 das 
Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2014 fest und 
erteile dem Bürgermeister die Entlastung. 

3. Behandlung des Jahresergebnisses 
Der festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 579.032,25 € wird 
in der Bilanz beim Eigenkapital auf neue Rechnung vorgetragen. 

4. Öffentliche Auslegung 
Die Jahresrechnung 2014, der Rechenschaftsbericht sowie der 
abschließende Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses 
liegen gern. § 60 (6) Kommunalverfassung M-V in der Zeit vom 
08.02. - 16.02.2016 im Rathaus der Gemeinde Graal-Müritz, Abt. 
Kämmerei, während der Dienststunden öffentlich aus. 

Graal-Müritz, den 14.01.2016 

Amtliche Bekanntmachung zum  
Jahresabschlusses 2014 der Tourismus- 
und Kur GmbH Graal-Müritz entsprechend  
§ 14 (5) Kommunalprüfungsgesetz 

1.  Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschluss-
prüfers 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht der Tourismus- und Kur 
GmbH Graal-Müritz, Graal-Müritz für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 geprüft. Durch § 13 Abs. 3 
KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung 
erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Gesellschaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden lan-
desrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 
des Gesellschaftsvertrags und die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Gesellschaft liegen in der Verantwortung der Geschäftsfüh-
rung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Gesellschaft abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und 
§ 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres-
abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinrei-
chender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen des Geschäftsführers der Gesellschaft sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse ha-
ben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten 
Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG 
vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deut-
schen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermit-
telt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben nach un-
serer Beurteilung zu wesentlichen Beanstandungen keinen Anlass. 

Schwerin, 4. September 2015 

2. Feststellungsvermerk des Landesrechnungshofes 
Mit Schreiben vom 23.12.2015 gibt der Landesrechnungshof den 
Prüfungsbericht nach eingeschränkter Prüfung (§ 14 Abs. 4 KPG) 
frei. 

3. Beschluss der Gesellschafter 
In der Gesellschafterversammlung vom 18.11.2015 genehmigten 
die Gesellschafter den Jahresabschluss 2014. 

4. Behandlung des Jahresergebnisses 
Die Gesellschafter beschließen, den Jahresüberschuss für das 
Geschäftsjahr 2014 von 74.111,10 EUR mit dem Gewinnvortrag  
i. H. v. 84.931,49 EUR zu verrechnen und den sich ergebenen 
Bilanzgewinn i. H. v. 159.042,59 EUR auf neue Rechnung vor-
zutragen.



Gemeindekurier Graal-Müritz – 4 – Nr. 02/2016, 01. Februar 2016

5. Öffentliche Auslegung 
Der Jahresabschluss liegt gemäß § 14 Abs. 5 Kommunalprüfungs-
gesetz in der Zeit vom 08.02. - 16.02.2016 im Rathaus der Ge-
meinde Graal-Müritz, Abt. Kämmerei, während der Dienststunden 
öffentlich aus. 

Graal-Müritz, den 14.01.2016 

Gebührensatzung für die Straßenreinigung 
in der Gemeinde Graal-Müritz 

Auf Grund des § 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011 S. 777), der §§ 1, 2 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern (RAG M-V) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBI. 
M-V S. 146) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833), des § 50 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG 
M-V) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Mai 2011 (GVOBI. M-V S. 323, 324), des  
§ 2 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Graal-Müritz vom 
22.09.2003 wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindever-
tretung vom 26.11.2015 folgende Satzung erlassen: 

§ 1
Gebührenerhebung
Die Gemeinde Graal-Müritz erhebt Gebühren für die Benutzung 
der Straßenreinigung, soweit die Reinigungspflicht nicht nach  
§ 3 der Satzung über die Straßenreinigung den Grundstückseigen-
tümern und dinglich Berechtigten der anliegenden Grundstücke 
auferlegt ist. 

§ 2 
Gebührenschuldner 
(1) Gebührenschuldner ist, wer die mit der öffentlichen Einrichtung 
gebotene Leistung in Anspruch nimmt oder nach Maßgabe der 
Straßenreinigungssatzung zu benutzen verpflichtet ist. 
Wer am 1. Januar eines Kalenderjahres im Grundbuch als Eigen-
tümer oder zur Nutzung dinglich Berechtigter des anliegenden 
oder des durch die Straße erschlossenen Grundstückes ist, gilt 
für dieses Jahr als Benutzer. 
(2) Wechselt ein Grundstück seinen Eigentümer, hat der bisherige 
Eigentümer die Gebühr bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in 
welchem der Eigentümerwechsel erfolgt, zu entrichten. 
(3) Melden der bisherige und der neue Gebührenpflichtige die 
Rechtsänderung nicht oder nicht rechtzeitig, haften beide als Ge-
samtschuldner während des Zeitabschnitts, in den der Rechts-
übergang fällt. 
(4) Ist an einem Grundstück ein Erbbaurecht oder Nießbrauchrecht 
bestellt, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte 
oder Nießbrauer verpflichtet. 
(5) Wenn das Eigentum an einem Grundstück und an einem Ge-
bäude infolge des Zivilgesetzbuches der DDR vom 19. Juni 1975 
(Gbl. DDR I S. 465) getrennt ist, ist der Gebäudeeigentümer Ge-
bührenschuldner. 
(6) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

§ 3 
Gebührenmaßstab 
(1) Bemessungsgrundlage der Gebühren für die Reinigung der 
Straßen sind: 
1.  die auf volle Meter abgerundete Straßenfrontlänge des Grund-

stückes und 

2.  die im Verzeichnis der zu § 3 der Straßenreinigungssatzung 
angegebene Reinigungsklasse der Straße, für die eine Ver-
pflichtung zur gemeindlichen Straßenreinigung besteht. 

(2) Straßenfrontlänge ist die Länge der gemeinsamen Grenze des 
Vorderliegergrundstückes mit dem Straßengrundstück. 
(3) Wird das Grundstück durch Zwischenflächen im Sinne der 
Straßenreinigungssatzung von der Straße getrennt, so berechnet 
sich die Straßenfrontlänge aus der Projektion der der Straße zuge-
kehrten Grundstücksgrenze auf die Straßenbegrenzung. 
(4) Bei der Berechnung der Frontmeter sind Abweichungen bis zu 
einem Meter, höchstens aber bis zu 10 % der Gesamtfrontlänge 
zulässig. Die Gebühren ergeben sich aus der als Anlage 1 be-
zeichneten Kalkulation zu dieser Satzung. 

§ 4 
Gebührensatz 
Die Gebühren betragen je Meter Frontlänge jährlich: 
a) in der Reinigungsklasse 0 
b) in der Reinigungsklasse 1 
c) in der Reinigungsklasse 2 
d) in der Reinigungsklasse 3  1,08 Euro
e) in der Reinigungsklasse 4 
f) in der Reinigungsklasse 5 

§ 5
Beginn und Ende der Gebührenschuld 
(1) Die Gebührenschuld entsteht erstmals mit Beginn des Monats, 
der auf den Eintritt des Gebührentatbestandes folgt, es sei denn, in 
einer den Anschluss- und Benutzungszwang festlegenden Satzung 
ist ein anderer Zeitpunkt bestimmt. 
(2) Die fortlaufende, jährliche Gebühr entsteht am 1. Januar des 
betreffenden Kalenderjahres. 
(3) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühren endet mit Ablauf 
des Monats, in dem eine öffentliche Fläche aus dem Anschluss-
gebiet ausscheidet. 
(4) Erhöht sich während der Dauer des Benutzungsverhältnisses 
die Gebühr infolge einer Änderung einer Berechnungsgrundlage (z. 
B. Änderung der Reinigungsklasse, Neuvermessung des Grund-
stücks), so beginnt die Verpflichtung zur Zahlung des Mehrbetrages 
mit dem Beginn des auf den Eintritt des maßgeblichen Ereignisses 
folgenden Monat. 
Entsprechendes gilt wenn sich während der Dauer des Benut-
zungsverhältnisses die Gebühr infolge einer Änderung ermäßigt. 
(5) Kann die Reinigung der gebührenpflichtigen Straße wegen 
Aufgrabungen, Bauarbeiten oder aus sonstigen Gründen, die die 
Gemeinde zu vertreten hat, oder wegen höherer Gewalt länger als 
einen Monat nicht durchgeführt werden, so wird die Gebührenzah-
lungspflicht unterbrochen. 
Wird aus den in Satz 1 genannten Gründen die Reinigungsleistung 
an einer Grundstücksfront nur eingeschränkt erbracht, reduziert 
sich die Gebührenpflicht für diese Front auf die Hälfte. Ist die 
tatsächliche Reinigungsleistung an dieser Grundstücksfront auf 
weniger als die Hälfte der nach der Straßenreinigungssatzung 
zu erbringenden Leistung reduziert, entfällt für diese Front die 
Gebührenpflicht für die Dauer der Behinderung ganz. 
Als Behinderung im Sinne dieses Absatzes zählen nicht parkende 
Fahrzeuge, Container oder ähnliche vom Grundstückseigentümer 
zu vertretende Hindernisse. 
(6) Die Ermäßigung oder das Ende der Gebührenschuld gemäß 
Absatz 5 wird auf Antrag des Gebührenschuldners durch Gebüh-
renbescheid festgelegt. 
Dabei endet die Gebührenpflicht mit Ablauf des Monats, in dem 
die Reinigungsleistung erstmals eingeschränkt oder eingestellt 
wird. Die volle Gebührenpflicht beginnt wieder nach Ablauf des 
Monats, in dem die Reinigungsarbeiten im vollem Umfang aufge-
nommen werden. 

§ 6 
Fälligkeiten der Gebühren 
(1) Die Gebühren sind zu den gleichen Zeitpunkten und mit den ent-
sprechenden Teilbeträgen, wie die Grundsteuer zur Zahlung fällig. 
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Die Fälligkeitszeitpunkte und die zu zahlenden Teilbeträge be-
stimmen sich dabei nach dem Gesamtbetrag an Grundsteuer und 
Grundstücksgebühren (z. B. Entwässerungsgebühren, Straßen-
reinigungsgebühren usw.). 
Nachzuzahlende Gebühren sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
(2) Gebührenüberzahlungen werden durch Aufrechnung oder Er-
stattung ausgeglichen. 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungswege (Voll-
streckung) beigetrieben. 

§ 7 
Gebührenschuld bei Vorder- und 
Hinterliegergrundstücken 
(1) Die Straßenreinigungsgebühr wird für die anliegenden und 
die durch die Straße erschlossenen Grundstücke (Hinterlieger) 
erhoben. 
(2) Hinterlieger im Sinne dieser Satzung sind Grundstücke, die 
nicht direkt an der Straßenfront anliegen, jedoch über eine Zu-
wegung verfügen. 
(3) Maßstab für die Gebühr ist für die anliegenden Grundstücke die 
Länge der Grundstücksseite, mit der das Grundstück an der Straße 
anliegend (Frontlänge). Grenzt ein anliegendes Grundstück nicht 
mit der gesamten der Straße zugewandten Grundstücksseite an 
diese Straße, so wird grundsätzlich zur Frontlänge die Länge der 
Grundstücksseite, die der Straße zugewandt ist, zugrunde gelegt. 
Für Hinterlieger wird die Länge der Grundstücksseite, die der Stra-
ße zugewandt ist, zugrunde gelegt. 
(4) Als der Straße zugewandt gilt eine Grundstücksseite, wenn 
sie parallel oder in einem Winkel bis einschließlich 45 Grad zur 
Straße verläuft. 
Hat ein Grundstück zu einer das Grundstück einschließenden 
Straße keine zugewandte Grundstücksseite, so gilt die längste 
parallel zur Straße gemessene Ausdehnung des Grundstücks als 
zugewandte Grundstücksseite. 
(5) Wird das Hinterliegergrundstück über eine eigene Zuwegung 
erschlossen, ist die Zuwegung Bestandteil der Straßenfrontlänge. 
Bilden Zuwegungen gemeinsam für Vorder- und Hinterliegergrund-
stücke eine Einheit, so sind sie der Gemeinde unter Berücksich-
tigung der Entfernung von der Erschließungsstraße, die Zuwe-
gungen einzelnen Grundstückseinheiten zuzuordnen. 

§ 8
Wohnungs- und Teileigentum 
Bei Wohnungs- und Teileigentum wird die Gebühr einheitlich für 
das Gesamtgrundstück festgesetzt und in einem Bescheid dem 
Verwalter bekannt gegeben. 

§ 9 
Inkrafttreten 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

Graal-Müritz, den 30.11.2015 

Verzeichnis der Reinigungsklassen 

Anlage 1 (Variante Cl) zur Straßenreinigungssatzung der Gemein-
de Graal-Müritz 

Reinigungsklasse 0 
(sechsmal wöchentliche Reinigung aller Straßenteile, Schnee- und 
Glättebeseitigung im Rahmen des § 50 Abs. 2 und 3 StrWG M-V) 
-  keine Straßen 
Reinigungsklasse 1 
(sechsmal wöchentliche Reinigung aller Straßenteile, Schnee- und 
Glättebeseitigung im Rahmen des § 50 Abs. 2 und 3 StrWG M-V, 
soweit diese Verpflichtung nicht nach § 5 Straßenreinigungsgesetz 
übertragen worden ist.) 
-  keine Straßen 

Reinigungsklasse 2 
(zweimal wöchentliche Reinigung aller Straßenteile, Schnee- und 
Glättebeseitigung im Rahmen des § 50 Abs. 2 und 3 StrWG M-V, 
soweit diese Verpflichtung nicht nach § 5 Straßenreinigungssat-
zung übertragen worden ist). 
-  keine Straßen 
Reinigungsklasse 3 - nur Fahrbahnen - 
(einmal wöchentliche Reinigung der Fahrbahnen, bei Verbindungs-
wegen alle Wegeteile, Schnee- und Glättebeseitigung im Rahmen 
des § 50 Abs. 2 und 3 StrWG M-V, soweit diese Verpflichtung 
nicht nach § 5 Straßenreinigungssatzung übertragen worden ist). 

1.  Alexandrastraße 
2.  Am Funkturm 
3.  Am Tannenhof 
4.  Am Wasserturm 
5.  An der Jugendherberge 
6.  August-Bebel-Straße 
7.  Badeweg 
8.  Bahnhofstraße 
9.  Barsbüttler Ring 
10.  Berliner Straße 
11.  Bernsteinweg 
12.  Birkenallee 
13.  Buchenkampweg 
14.  Buhnenweg 
15.  Dr.-Bach-Weg 
16.  Dr.-Leber-Straße 
17.  Dr.-Mettenheimer-Weg 
18. Eulenweg 
19.  Forellenweg 
20.  Friedensstraße 
21.  Forellenweg 
22.  Fritz-Reuter-Straße 
23.  Gänseweg 
24.  Gartenstraße 
25.  Ginsterweg 
26.  Graaler Landweg 
27.  Heidelbeerweg 
28.  Holunderweg 
29.  Kastanienallee 
30.  Kiebitzweg 
31.  Kiefernweg 
32.  Krabbenweg 
33.  Kurstraße 
34.  Lange Straße 
35.  Lerchenweg 
36.  Lindenweg 
37.  Löwenzahnweg 
38.  Mittelweg 
39.  Möwenweg 
40.  Muschelweg 
41.  Onkel-Bräsig-Straße 
42.  Ostseering 
43.  Parkstraße 
44.  Pilzweg 
45.  Ribnitzer Straße 
46.  Richard-Wossidlo-Straße 
47.  Rostocker Straße 
48.  Schillerstraße 
49.  Schwanenberg 
50.  Seesternweg 
51.  Strandstraße 
52.  Teichweg 
53.  Uferstraße 
54.  Waldstraße 
55.  Wiesenstraße I 
56.  Wiesenstraße II 
57.  Zapfenweg 
58.  Zur Eselswiese 
59.  Zur Koppenheide 
60.  Zur Seebrücke 
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Reinigungsklasse 4 - nur Fahrbahnen - 
(14-tägige Reinigung der Fahrbahnen, bei Verbindungswegen alle 
Wegeteile, Schnee- und Glättebeseitigung im Rahmen des § 50 
Abs. 2 und 3 StrWG M-V, soweit diese Verpflichtung nicht nach  
§ 5 Straßenreinigungsgesetz übertragen worden ist). 
- keine Straßen - 

Reinigungsklasse 5 nur Fahrbahnen - 
(4-wöchentliche Reinigung der Fahrbahnen, bei Verbindungswe-
gen alle Wegeteile, Schnee- und Glättebeseitigung im Rahmen 
des § 50 Abs. 2 und 3 StrWG M-V, soweit diese Verpflichtung 
nicht nach § 5 Straßenreinigungssatzung übertragen worden ist). 
- keine Straßen - 

Bekanntmachung der Gemeinde 
Ostseeheilbad Graal-Müritz

B-Plan Nr. 24-14  
„Wochenendhausgebiet Grüne Wiese“

Inkraftsetzung 

Die Gemeindevertretung Graal-Müritz hat am 26.112015 den Be-
bauungsplans Nr. 24-14 als Satzung beschlossen und die zuge-
hörige Begründung gebilligt. 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gern. § 10 (3) BauGB bekannt 
gemacht. Die Satzung über des Bebauungsplans Nr. 24-14 „Wo-
chenendhausgebiet Grüne Wiese“ tritt nach Bekanntmachung in 
Kraft. 
Das Plangebiet beinhaltet folgende Grundstücke: 
Gemarkung Müritz, Flur 1, Flurstücke 47/76, 47/79, 47/80, 47/81, 
47/82, 47/84, 47/85, 47/87, 47/88, 47/89, 47/91, 47/92 und ist in 
der Planzeichnung mit Umrandung dargestellt. 
Folgende Planungsziele werden angestrebt: 
Rechtsverbindliche Regelung von Art und Maß der baulichen 
Nutzung sowie örtlicher Bauvorschriften einschl. Erschließungs-
planung. 
Jedermann kann den rechtskräftigen Bebauungsplan nebst Be-
gründung ab diesem Zeitpunkt im Bauamt der Gemeinde Graal-
Müritz, 18181 Graal-Müritz, Ribnitzer Str. 21 während der Öff-
nungszeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass 
-  eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1. Nr. 1 bis 3 BauGB 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
-  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-

liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis zum Flä-
chennutzungsplan und 

-  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Graal-
Müritz geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen 
(§ 215 Abs. 1 BauGB). 
Weiterhin wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diese Satzung und über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen hingewiesen. 
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V S. 777), enthalten oder aufgrund 
dieses Gesetzes erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der 
Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift 
und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht wird. 

Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekannt-
machungsvorschriften kann abweichend hiervon stets geltend 
gemacht werden.

Information der Bürgervorsteherin

Liebe Graal-Müritzerinnen und Graal-Müritzer,
über die wichtigen Informationen aus der Sitzung der Gemeinde-
vertretung vom 28.01.2016 berichte ich im kommenden Gemein-
dekurier. 
Das neue Jahr hat in unserer Gemeinde gleich mit zwei wichtigen 
öffentlichen Veranstaltungen begonnen.
Lassen Sie mich mit einem kurzen Rückblick auf das Neujahrsge-
spräch beginnen. Unser Bürgermeister Herr Giese und ich hatten 
am ersten Donnerstag 2016 zum Neujahrsgespräch - man kann 
auch Neujahrsempfang sagen - in das Haus des Gastes geladen. 
Etwa 70 Gäste sind unserer Einladung gefolgt und haben die Ge-
legenheit genutzt, das neue Jahr mit dem Segen der Sternsinger, 
einer guten Rede unseres Bürgermeisters und vielen interessanten 
Gesprächen zu beginnen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal 
betonen, dass sich die Einladung an alle Einwohner unseres Ortes 
richtet! Ich habe zahlreiche Anregungen und Hinweise von Bürgern 
erhalten und diesen Abend auch dafür genutzt, mit den Kame-
raden der Feuerwehr ein mögliches weiteres Neujahrsevent für 
die Einwohner unseres Ortes zu besprechen. In vielen Orten ist 
das Tannenbaumverbrennen  bereits eine Tradition geworden. 
Es wird zumeist durch die Feuerwehren organisiert. Ich kenne 
diese Veranstaltung auch aus dem Heimatort meines Mannes. 
Fast der ganze Ort kommt dann zusammen, um den Beginn des 
neuen Jahres zu feiern. Auch hier in Graal-Müritz gab es so etwas 
wohl schon mal. Mal sehen, die Kameraden haben mir jedenfalls 
versprochen, darüber nachzudenken.
Ein anderes Thema, welches uns im Januar besonders bewegt, 
war die Unterbringung von Flüchtlingen in unserem Ort. 
Zur ersten Einwohnerversammlung im Jahr kamen so viele Interes-
sierte, dass die Bestuhlung im Haus des Gastes nicht reichte. Hier 
informierten die Vertreter der Kreisverwaltung über die Anmietung 
einer Immobilie - insgesamt 9 Wohnungen - in der Strandstraße 
zur Unterbringung von Flüchtlingen. Insgesamt zolle ich den An-
wesenden meinen Respekt, dass trotz aller verständlichen Ver-
ärgerung, Angst und Unsicherheit die Fragen und Diskussionen 
weitestgehend sachlich waren. Die Sorgen und Ängste - gerade 
der unmittelbaren Nachbaren der Immobilie kann ich gut nachvoll-
ziehen. Ich verstehe auch den Ärger hinsichtlich der Informations-
politik. Leider hat die Kreisverwaltung auch uns - den Ort, d.h. den 
Bürgermeister - erst kurz vor Jahresende über die Tatsache des 
Abschlusses des Mietvertrages informiert. Der Bürgermeister und 
die Gemeindevertretung hat es danach unverzüglich in allen öffent-
lichen Aushängen und auf unserer Homepage bekannt gemacht.
Es wurde an dem Abend aber auch deutlich, dass viele Graal-
Müritzer dem Thema offen gegenüber stehen. 
Und auch ich finde, Graal-Müritz als Ort, dessen Tradition auf 
der „Fremdenbeherbergung“ beruht, wird mit der Aufnahme von 
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(bisher) 37 Flüchtlingen nicht überfordert sein. Lassen Sie uns 
diesen Menschen so entgegentreten, wie allen anderen Gästen 
hier. Unvoreingenommen und gastfreundlich! 

Ich werde an dieser Stelle über die weitere Entwicklung informie-
ren, nutzen Sie auch die Möglichkeiten sich immer aktuell auf 
der Homepage der Gemeinde www.gemeinde-graalmueritz.de 
zu informieren. 

Mein Spruch des Monats:
Respekt zu bezeugen ist heutzutage fast ebenso schwer, wie 
Respekt zu verdienen.
Joseph Joubert (1754 - 1824), französischer Moralist

Ihre Bürgervorsteherin
Dr. Benita Chelvier

Verpflichtung  
zur Schnee- und Glättebeseitigung

Da in dieser Jahreszeit weiterhin mit Schnee und Eis zu rechnen 
ist, wird auf die bestehende  Räum- und Streupflicht hingewiesen. 
Nachstehend wird dazu ein Auszug des § 5 der Satzung über die 
Straßenreinigung in der Gemeinde Graal-Müritz (Straßenreini-
gungssatzung) veröffentlicht und um Beachtung gebeten.

§ 5 
Übertragung der Verpflichtung zur Schnee- und 
Glättebeseitigung
(1) Die Schnee- und Glättebeseitigung folgender Straßenteile wird 
auf die Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigten der anliegenden 
Grundstücke übertragen:
1.  Gehwege einschließlich der gleichzeitig als Radwege gekenn-

zeichneten Gehwege sowie die Verbindungs- und Treppen-
wege. Als Gehweg gilt auch ein begehbarer Seitenstreifen oder 
ein für die Bedürfnisse des Fußgängerverkehrs erforderlicher 
Streifen der Fahrbahn, wenn auf keiner Straßenseite ein Geh-
weg besonders abgegrenzt ist,

2.  die halbe Breite verkehrsberuhigter Straßen.
(2) Die Schnee- und Glättebeseitigung ist wie folgt durchzuführen:
1.  Gehwege einschließlich der gleichzeitig als Radwege ausge-

wiesenen Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr 
erforderlichen Breite von Schnee freizuhalten und bei Glätte 
mit abstumpfenden Mitteln, jedoch nicht mit Salz, zu streuen. 

2.  Im Bereich von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel ist die 
Schnee- und Glättebeseitigung bis zur Bordsteinkante vor-
zunehmen, so dass die Fußgänger die Verkehrsmittel vom 
Gehweg aus ohne Gefährdung durch Schnee und Eis erreichen 
und verlassen können. 

3.  Schnee ist in der Zeit von 08:00 bis 20:00 Uhr unverzüglich nach 
beendetem Schneefall, nach 20:00 Uhr gefallener Schnee bis 
08:00 Uhr des folgenden Tages zu entfernen. Auf mit Sand, Kies 
oder Schlacke befestigten Gehwegen sind die Schneemengen, 
die den Fußgängerverkehr behindern, unter Schonung der 
Gehwegflächen zu entfernen.

4.  Glätte ist in der Zeit von 08:00 bis 20:00 Uhr unverzüglich nach 
ihrem Entstehen, nach 20:00 Uhr entstandene Glätte ist bis 
08:00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. 

5.  Rinnsteine, Einläufe in Entwässerungsanlagen und dem Feu-
erlöschwesen dienende Wasseranschlüsse sind freizuhalten. 
Von anliegenden Grundstücken dürfen Schnee und Eis nicht 
auf die Straße verbracht werden.

Eine zusätzliche Schneeberäumung bzw. Glättebeseitigung durch 
die Gemeinde Graal-Müritz befreit nicht von der eigenen Räum- und 
Streupflicht. Wer seiner Räum- und Streupflicht nicht nachkommt 
handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße geahndet werden.

Angebot zur Holzwerbung 

Draußen kalt, drinnen mollig warm - vor allem in der kalten Jah-
reszeit werden die eigenen vier Wände zu einem behaglichen 
Rückzugsort und die Heizung läuft auf Hochtouren. 
Deswegen haben sich immer mehr Haushalte in der letzten Zeit 
einen Kaminofen in ihren Häusern und Wohnungen einbauen las-
sen. Ein Trend, der angesichts der ständig steigenden Heizkosten 
durchaus verständlich ist. 
Wärme und Gemütlichkeit schafft so ein Kaminofen aber nur durch 
entsprechende Befeuerung. 
Um diese zu sichern, möchten viele Bürger in unseren Wäldern 
Brennholz selbst werben. 
Wir bitten daher alle Holzinteressenten, sich bei der Gemeinde 
Graal-Müritz zu melden und sich im Bauamt bei Frau Pogadl (Zi. 
21/Tel. 038206 81142) registrieren zu lassen. Bei Holzanfall wird 
Ihnen dann ein Angebot unterbreitet. 
Die Brennholzverkäufe werden zu dem aktuellen Verkaufspreis 
für Laubholz (Eiche/Buche) i. H. v. 18,00 €/rm und für Nadelholz 
i. H. v. 16,00 €/rm getätigt. 
Bitte beachten Sie, dass Selbstwerber über einen sog. „Motorsä-
genschein“ verfügen müssen und Sie darüber hinaus bei der Arbeit 
mit der Motorsäge die notwendige Schutzausrüstung (bestehend 
aus: Schutzhelm mit Gesichts- und Gehörschutz, Schutzhand-
schuhe, Schnittschutzhose und Sicherheitsschuhe mit Schnitt-
schutzeinlage) tragen müssen. 

Information der Tourismus- und Kur GmbH

Badegewässerüberwachung -  
Vorbereitung der Badesaison 2016

Hiermit geben wir bekannt, dass für die Badesaison 2016 vor-
gesehen ist, die Badewasserqualität folgender  Badegewässer 
(Badestellen) überwachen zu lassen.

Ostsee an 6 Strandabschnitten:
- 225 Düne
- 226 Mittelweg
- 227 Moorgraben / Seebrücke
- 228 IFA Hotel
- 229 Stromgraben
- 230 Ostseecamp

Die Badegewässerüberwachung erfolgt durch den Landkreis Ro-
stock, Gesundheitsamt fünfmal in der Saison.

Die Bürger und Bürgerinnen können Vorschläge und Anre-
gungen zu den Badegewässern (Badestellen) machen.

Diese nehmen entgegen:
- die Tourismus- und Kur GmbH, Rostocker Strasse 3, 18181 

Graal-Müritz
- die Gemeindeverwaltung Graal-Müritz, Ribnitzer Strasse 21, 

18181 Graal-Müritz
- das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock, Dammchaus-

see 30 A, 18209 Bad Doberan

Graal-Müritz, 18.01.2016
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Die Tourismus- und Kur GmbH  
Graal-Müritz hat folgende saisonale Stellen  
zu besetzen:

eine/n Fahrer/in für die TUKI-Bahn   
01.04. - 31.10.2016
Ihre Aufgaben umfassen das Fahren der Strandbahn, die Kas-
sierung des Fahrpreises sowie kleinere Wartungsarbeiten an der 
Bahn. Voraussetzungen sind ein gültiger Führerschein Klasse D 
möglichst mit Berufserfahrung als Bus- oder Strandbahnfahrer. 

einen Mitarbeiter für den 
Informationspunkt an der Seebrücke 
01.05. - 15.10.2016
Ihre Aufgaben sind die Beratung und Information der Gäste 
sowie der Verkauf von Merchandising Produkten und Schiffs-
karten. 

einen Mitarbeiter als Strandvogt 
 01.06. - 30.09.2016
Sie kontrollieren die Einhaltung der Strandsatzung und kassie-
ren die Kurabgabe.

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt  jeweils 35 h.
Gesucht werden zuverlässige, flexible und kontaktfreudige 
Mitarbeiter mit kaufmännischem Grundverständnis. Die Be-
reitschaft zum Dienst an Wochenenden und Feiertagen setzen 
wir voraus.
Wir bieten eine leistungsgerechte und pünktliche Bezahlung, 
Stundenausgleich sowie ein nettes und aufgeschlossenes 
Team.

Für Fragen und Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
 Tourismus- und Kur GmbH 
 Geschäftsführer Dr. Bernd Kuntze
 Rostocker Str. 3, 18181 Graal-Müritz
 Telefon: 038206 70312; 
 E-Mail: kuntze.tuk@graal-mueritz.de

Fahrten zur „Ribnitzer Tafel“

Auf Initiative des Ausschusses für Jugend, Schule, Sport, Kultur, 
Soziales, Senioren und Wohnungswesen (Sozialausschuss) mit 
Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtsverbände 
werden in den kommenden Monaten (nach Bedarf) für bedürftige 
Mitbürgerinnen und Mitbürger weiterhin Fahrten zur „Ribnitzer Ta-
fel“ organisiert. Ortsansässige Vereine und Privatpersonen haben 
sich bereit erklärt, den Transport zu übernehmen.
Die Tafel hat jeweils freitags von 10:00 bis 11:00 Uhr geöffnet. 
Abfahrt wird entsprechend Bedarf jeweils 09:15 Uhr vom ALDI 
Parkplatz sein.
Bitte vorher telefonisch bei Johannssen melden: 13580

Die nächsten Fahrten finden am 05. und 19. Februar 2016 statt.

Jens-Peter Johannssen
Mitglied des Ausschusses für Jugend, Schule, Sport,
Kultur, Soziales, Senioren und Wohnungswesen

Deine menschliche Umgebung ist es,
die das Klima bestimmt.
Mark Twain - US amerikanischer Erzähler

Spenden für Flüchtlinge  
und Asylbewerber in Graal-Müritz

Ende des vergangenen Jahres wurden für Flüchtlinge in Groß Lü-
sewitz und auf dem Erdbeerhof Rövershagen durch Graal-Müritzer 
Bürgerinnen und Bürger unzählige Sachspenden gesammelt, ein 
Teil ging auch nach Rostock in die Sammelzentrale „Rostock hilft“. 
Wie im Gemeindekurier nachzulesen war, wurden die Sachen mit 
zwei vollgepackten Transportern und auch mit Privat Kfz vor Ort 
gebracht. Graal- Müritzerinnen und Bürger halfen auch bei der 
Aufnahme von Flüchtlingen auf dem Erdbeerhof.

Jetzt hat auch Graal-Müritz Flüchtlinge und Asylbewerber.
Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger, unsere Spendensammlung 
für diese Menschen zu unterstützen. Es werden vor allem warme 
Winterbekleidung und Winterschuhe für Kinder und Erwachsene 
benötigt.

Wenn Sie spenden möchten, rufen Sie bitte vorher an: Tel. 13580

Im Namen des Helferteams

Jens-Peter Johannssen
Mitglied des Ausschusses für Jugend, Schule,
Sport, Kultur, Soziales, Senioren und Wohnungswesen

Bereitschaftsdienste

Sprechstunden der Ärzte und Zahnärzte  
in Graal-Müritz

Allgemeinmediziner

Ekkehart Steiner-McCall, Kastanienallee 7, 
Telefon-Nr. 79460 
Facharzt für Allgemeinmedizin, Palliativmedizin 
Montag 07:30 - 12:30 und 15:00 - 18:00 Uhr
Dienstag 07:30 - 12:30 Uhr
Mittwoch 07:30 - 12:30 und 15:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 12:30 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 und 15:00 - 18:00 Uhr

Dr. Heinz Hirschmann, Kastanienallee 7 d, 
Telefon-Nr. 79465
Mittwoch 14:00 - 18:00 Uhr
Sprechstunde für Schmerztherapie, Chirotherapie und Akupunktur

Astrid-Jeanette Blaufuß, Kastanienallee 7 d, 
Telefon-Nr. 79465
Fachärztin für Innere Medizin und hausärztliche Tätigkeit
Montag  08:00 - 13:00 Uhr
Dienstag  08:00 - 13:00 und 16:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch  08:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag  08:00 - 13:00 und 16:00 - 18:00 Uhr
Freitag  08:00 - 13:00 Uhr

Dr. Hubert Mücke, August-Bebel-Straße 4 a, 
Telefon-Nr. 79522
Facharzt für Innere Medizin in hausärztlicher Tätigkeit
Montag 08:00 - 12:00 Uhr
Dienstag  08:00 - 12:00 und 16:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 - 12:00 und 16:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 08:00 - 12:00 und 16:00 - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 - 12:00 Uhr
und nach Vereinbarung
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Dr. Dirk Kühn, Kurstraße 5, Telefon-Nr. 79192, 
Kurarzt und praktischer Arzt
Montag - Freitag 08:00 - 12:00 Uhr
Montag, Dienstag, 
Donnerstag 15:00 - 18:00 Uhr

Zahnärzte

Dr. Carmen Volmerg, Kurstraße 5, Telefon-Nr. 7290
Montag, Dienstag, 
Donnerstag 08:00 - 12:00 und 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 - 13:00 Uhr
Freitag 08:00 - 12:00 Uhr

Dr. Astrid Scheumann-Mücke, August-Bebel-Straße 4 a, 
Telefon-Nr. 79522
Montag 07:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag 07:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch 07:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 07:00 - 15:00 Uhr
Freitag 07:00 - 10:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Dr. Nadine Dreßler, Birkenallee 17, Telefon-Nr. 79915
Montag 08:00 - 12:00 und 14:30 - 19:00 Uhr
Dienstag 08:00 - 12:00 und nach Vereinbarung
Mittwoch 08:00 - 12:00 und 14:30 - 18:00 Uhr
Donnerstag, Freitag 08:00 - 12:00 Uhr

Fachärzte für Hautkrankheiten und Allergologie

Gemeinschaftspraxis Dermatologie/Allergologie
Dr. med. F. Pavlovsky und
Dr. med. Kirstin Maslen, Rostocker Straße 1, 
Telefon-Nr. 13703
Montag 08:00 - 12:00 Uhr
 13:00 - 15:30 Uhr (nach Vereinbarung)
Dienstag 08:00 - 12:00 Uhr Heimbesuche
 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr Heimbesuche 
Freitag 08:00 - 12:00 Uhr

Praxen für Logopädie

Logopädie Katja Lindgreen, Rostocker Straße 40, Telefon-Nr. 14522
Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
Termine nach Vereinbarung, Hausbesuche möglich
Handy 0172 4264726

Praxis für Logopädie Sally Bürger, Rostocker Straße 1 (im 
Reha-Zentrum Zimmer U 003) 18181 Graal-Müritz, Telefon: 
038206 83480, Fax: 038206 83481, Termine und Hausbesuche 
werden nach Vereinbarung getroffen

Öffnungszeiten Apotheken

Kur-Apotheke, Kurstraße 18, Telefon-Nr. 78102
Montag - Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
Sonnabend 08:00 - 12:00 Uhr

Ostseeapotheke, Kastanienallee 9, Telefon-Nr. 79477
Montag - Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
Sonnabend 08:00 - 12:00 Uhr 

Praxen für Physiotherapie

Diana Beulig-Tietz, Lange Straße 1 a Tel.: 14694
Brigitte Lipke, Lindenweg 9 Tel.: 79164
Eileen Blümbach, Lindenweg 9 Tel.: 78806
Britta Zoellner-Engel, Strandstraße 22 Tel.: 741023
Aquadrom-Physiotherapie, Buchenkampweg 9 Tel.: 87930
Grit Wüstenberg, Kastanienallee 7 d Tel.: 79468
Anne Simmert, Ribnitzer Straße 3 Tel.: 143117

Praxis für Podologie

Podologie Conny Schilke, Ribnitzer Str. 3, 18181 Graal-Müritz, 
Telefon-Nr. 038206 143117

Neu

Fahrservice Acksteiner

Telefon: 038206 909710 / 0152 24246214

Krankenfahrten zur Strahlen- und Chemotherapie, Dialyse, Kur 
und Reha, ambulante Arztfahrten, Krankenhausfahrten, Flughafen-
transfer, Hoteltransfer, Ausflüge, günstiger als Taxitarif.

Der Diensthabende  
der Gemeindeverwaltung Graal-Müritz 

ist an den Wochenenden unter der Telefon-Nummer 0171 7433763 
zu erreichen.

Das Polizeirevier Sanitz 

ist unter der Telefon-Nummer 038209 440 (24 Std.) zu erreichen. 

Die Polizeistation Graal-Müritz 

ist unter der Telefon-Nummer 038206 74862 zu erreichen.
Bei Nichtbesetzung der Dienststelle erfolgt automatisch die Ruf-
weiterschaltung nach Sanitz.

am 09.02.  Frau Helga Schade zum 80. Geburtstag
am 24.02.  Herrn Otto Bergmann zum 70. Geburtstag

am 25.02.
Frau Traude und Herrn Gerhard Wegner

Bibliothek Graal-Müritz

„Wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt in großem 
Maß von der Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen 
lernen.“ (Astrid Lindgren)

Das dritte Jahr: Lesestart für die 
Kleinen in der Bäderbibliothek

„LeseStart - Drei Meilensteine für 
das Lesen“ ist ein Programm zur 
frühkindlichen Sprach- und Leseför-
derung, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
finanziert und von der Stiftung Lesen umgesetzt wird. 
Eltern erhalten in drei Projektphasen ein Lesestart-Set mit wert-
vollen Alltagstipps rund ums Vorlesen und einem Buchgeschenk 
für ihre Kinder. In der ersten Phase (2011 bis 2013) wurden die 
Sets über örtliche Kinderärzte verteilt, ab Phase 2 erfolgt die Ver-
teilung über öffentliche Bibliotheken und Phase 3 läuft über die 
Grundschulen.
Seit November 2013 nehmen über 60 öffentliche Bibliotheken aus 
Mecklenburg-Vorpommern über einen Zeitraum von drei Jahren 
an dieser Bundesinitiative zur Leseförderung teil.
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Die Bäderbibliothek Graal-Müritz ist ebenfalls mit dabei. In den 
letzten beiden Jahren haben wir mehrere Veranstaltungen durch-
geführt, an denen Muttis, Vatis, Omas und Opas, Geschwister 
und natürlich die kleinen Hauptpersonen teilgenommen haben. 
Einige von ihnen, kommen nun regelmäßig und holen sich immer 
neuen Lesestoff.
Auch in diesem Jahr möchten wir alle Kinder, die 2016 drei Jahre 
alt werden, mit ihren Eltern in die Bibliothek einladen. Dort wartet 
dann nicht nur das Lesestart-Set zur sofortigen Mitnahme auf Sie, 
wir möchten außerdem  eine schöne Nachmittagsstunde mit Ihnen 
verbringen. Lassen Sie sich überraschen!

Termine: Dienstag, 1. März 2016, 16:30 Uhr u. Donnerstag,  
3. März 2016, 17 Uhr
Die Einladungen gehen in den nächsten Tagen an den Kindergarten 
bzw. zur Tagesmutti und werden dann dort an Sie verteilt. 
Wir freuen uns auf den Besuch! Bis bald.

S. Graf/Bäderbibliothek 

Vorlesestunde mit unserer Vorlesepatin Barbara Hancke
für Kinder zwischen ca. 6 - 12 Jahren 
in der Bäderbibliothek Graal-Müritz, Fritz-Reuter-Str. 17. 
Das Leben macht doch viel mehr Spaß, wenn man alles nicht ganz 
so ernst nimmt. So finden es jedenfalls die neue Englisch-Lehrerin 
Miss Braitwhistle und ihre Schüler und auch Rocco, der sowieso 
eher immer etwas Chaos hinterlässt.
Teilnahme kostenlos!
Dienstag, 16. Februar 2016, 15 bis 16 Uhr

Kommt, lasst uns singen und Freude bringen!

Das ist das Geheimnis der Musik: Wenn man singt oder musiziert, 
empfindet nicht nur der, der zuhört, sondern auch der Singende 
oder Musizierende die dabei entstehende Freude. Jede Art von 
Musik wirkt auf uns Menschen im Unterbewusstsein. 
So lässt sich der Einfluss auf das Herz-Kreislauf- und das Nerven-
System erklären, es resultieren Stressminderung und Schmerz-
toleranz. 
Es werden Nervenbahnen aktiviert und Wohlfühl-Hormone ausge-
schüttet ähnlich wie bei Entspannungsübungen oder Meditation.
Der Anstieg der Glückshormone stärkt sogar das Immunsystem. 
Auch der Einfluss auf das Bewegungs-, das Sprach- und das 
Gedächtnis-Zentrum ist wissenschaftlich bewiesen.
Wir Mitglieder der Chorgemeinschaft können das aus eigenem 
Erleben bestätigen. Wir freuen uns jede Woche auf das

 SINGEN IM CHOR FÜR ALLE OFFEN
 mittwochs im großen Rathaus-Saal um 18:30 Uhr

Unser Chorleiter Herr Garbe hat frischen Wind mit neuen Liedern 
in die Gemeinschaft gebracht. Wir wünschen uns Verstärkung, 
um neue Klangfarben zu erreichen. Es ist die beste Zeit, mit guten 
Vorsätzen in das neue Jahr zu starten.
In diesem Sinne

HERZLICH WILLKOMMEN in der  
CHORGEMEINSCHAFT GRAAL-MÜRITZ

Marianne Pfeiffer

Aus dem Heimatmuseum 

Es ist die Jahreszeit der 
starken Winde, die, wenn sie 
von Süd- West auf Nord-Ost 
umschlagen, zu einer Sturm-
flut fuhren können. Sie sind 
Naturereignisse, die unregel-
mäßig auftreten und die Was-
serstände extrem anwachsen 
lassen. Für mich eine Gele-
genheit an den Küstenschüt-
zer, Dipl. Forstwirt Jochen 
Bencard, zu erinnern. Wenn 
ich die wenigen Unterlagen 
im Archiv des Heimatmuseum 
anschaue, kann ich mich nicht 
des Eindruckes erwähren, 
dass die große Arbeit dieses 
Mannes in Graal-Müritz, viel 
zu wenig gewürdigt wurde. 
Jochen Bencard wohnte ja bis 
1971 in unserem Ort und ist 
dann aus familiären Gründen 
nach Rostock gezogen. Sohn des legendären Forstinspektors der 
Rostocker Heide, Charles Bencard. 
Ab 1949 studierte J. Bencard Forstwirtschaft in Eberswalde. Später 
arbeitete er in der damaligen Landesregierung in Schwerin und 
wechselte zum Küstenschutz. 
Durch Umstrukturierung kam er schließlich zur Wasserwirtschafts-
direktion (WWD) Küste. 
Seit 1956 hat er die ganze Küste fotografiert. 
Daraus sind ca. 2000 Dias entstanden. Seine Lichtbildervorträ-
ge waren legendär. Mit einem Bandmaß geometrisierte er die 
348 km Küste von Pöteritz bis Ahlbeck.1964 war er ein Jahr lang 
Oberdeichmeister. 
In der Zeitung „Norddeutscher Leuchtturm“ von 1958 wird über 
eine Konferenz in Stralsund berichtet, an der 200 Dendrologen 
(Gewächskundler) teilnahmen, unter anderem auch Jochen Ben-
card. Schon damals berichtete er von den erschreckenden Formen 
der Küstenbeschädigung. Die Schuldigen sind nicht so sehr das 
Wasser, Wind und Sonne, sondern die Menschen. 
Damals wurden schon harte Strafen für den rücksichtslosen 
Burgenbau in den Dünen gefordert. Leider hat sich bis heute 
an dieser Unsitte nichts geändert. (wie im letzten Sommer im 
Strandabschnitt Müritz-Ost) Auch das mutwillige Zertreten der 
Strandanpflanzungen, die, wie jeder wissen sollte, viel Arbeit und 
Geld kosten. 
Im Windflüchter Nov. 96 schreibt Jochen Bencard auch über die 
„Strandhalle-Ost“ in Müritz. Als sie gebaut wurde, lange vor dem 
Zweiten Weltkrieg, befanden sich davor noch sehr breite Dünen 
und breiter Strand. 1956 war die Promenade an dieser Stelle nur 
noch rund 10 m breit. Bei der Sturmflut im Dez. 1957 entstand vor 
dem Gebäude ein starker Dünenabbruch. Ein Jahr später wurde 
die Düne abgeböscht und mit Strandhafer bepflanzt. 
Bei der Sturmflut 1960 erreichte die See die Fundamente der 
Strandhalle. Die Promenade war ja nur noch 3 m breit. Es wur-
de ein sofortiger Abriss des Gebäudes veranlasst. Von den vier 
Gaststätten mit Seeblick, Osthalle, Westhalle, Teehaus und Cafe 
„Nauditt“, war nur noch das letztere übrig geblieben, der heutige 
„Seeblick“. Ein Fehler war es, auch in den 70-er Jahren, dass 
man der Meinung war, der Buhnenbau sei nicht wirksam. Erst in 
den 80-er Jahren begann man wieder verstärkt mit dem Bau der 
„Wellenbrecher“, die ja gesetzt sind, um den Sand festzuhalten. 
Am 4. November 1995 folgte die zweitschwerste Sturmflut seit 
1954, wobei die Promenade vor dem „Seeblick“ fast restlos ab-
gerissen wurde (siehe Grafik Titelbild). 
Jochen Bencard wohnte bis zu seinem Tod am 14. Sept. 2004 in 
Rostock Dierkow-Ost. 

Quelle: Archiv Heimatmuseum 
Joachim Weyrich 
Leiter des Heimatmuseum 

Jochen Bencard, Chef des Orts-
beirats Dierkow-Ost und -West, 
beim Wasserfest an den Zingel-
wiesen am 11. Juli 1997, 
Foto: Platte
(NNN vom 29. Juli 1997, Seite 13)
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ASB Kita „Kinderland“ Graal-Müritz

Zum Zeitpunkt des „Entstehens“ meines Gemeindekurierbeitrages 
mangelt es an News. Die Weihnachtsferien gehören gerade erst der 
Vergangenheit an … 
Meine Gedanken kreisen einerseits um das Hortkind, seine Vorlieben 
und Abneigungen und was es unbedingt braucht, um eine „schöne 
Zeit“ im Hort zu erleben. Wichtigster Anreiz den Hort gern zu besuchen 
ist für alle Kinder die Möglichkeit, Freundschaften zu pflegen. In ihrer 
freien Zeit möchten die Kinder zwischen verschiedenen Aktivitäten 
wählen können. Sie bevorzugen selbstgewählte, nicht vorstrukturierte 
Tätigkeiten, drinnen und draußen. Doch wenn es verschiedene For-
men angeleiteter Angebote gibt, finden sie das auch gut.
Auf der immerwährenden Suche nach diesbezüglichen Aktivitäten für 
unsere Kinder erfahren wir in unserem Ort viel Offenheit. So durften 
wir beispielsweise im letzten Herbst die Autowerkstatt von Herrn 
Brusch besuchen. Es war toll mitzuerleben, wie anschaulich die Mon-
teure ihre Arbeitsinhalte vorstellten  und mit welcher Begeisterung 
und Aufmerksamkeit unsere Kinder  folgten. Und vielleicht war die 
Vorführung wie ein Airbag platzt noch mehr wert als das Eis, das alle 
zum Schluss erhielten. 
Dank Frau Graf werden wir an der diesjährigen Literaturwoche im 
Juni teilnehmen. Als Konsumenten!
Unsere 6- bis 10-Jährigen folgen gern ihren eigenen Themen und 
Interessen und sie suchen geeignete Herausforderungen zur Erwei-
terung ihrer Erfahrungen.
Andererseits kreisen meine Gedanken um den Bericht unserer Bür-
gervorsteherin im letzten Gemeindekurier. Frau Dr. Chelvier möchte 
das „Wir Gefühl“ in unserem Heimatort forcieren. Vielleicht gibt es 
Schnittstellen zwischen Ihrem Ansatz, Frau Dr. Chelvier, und un-
seren Kindern! Vielleicht finden wir gemeinsam Herausforderungen. 
Ich denke an die Flüchtlinge, die zu uns kommen, an den Besuch 
der Barsbüttler … Vielleicht können auch wir „Käsehausbewohner“ 
(gemeint ist der gelbe Container auf dem Schulcampus, in dem der 
Hort untergebracht ist) das „Wir Gefühl“ in Graal-Müritz mitgestalten.
Und wenn dann wie Goethe formulierte „unsere Wünsche die Vorboten 
der Fähigkeiten sind, die in uns liegen“… auf ein Stück Gemeinsamkeit 
im noch neuen Jahr.

Ulrike Nitz
Erzieherin im Hort der Kita „Kinderland“ Graal- Müritz

Liebe Leser des Gemeindekuriers, 

ein glückliches, gesundes neues Jahr wünschen allen Einheimi-
schen und Gästen unseres Ortes die Kinder und Erzieher des 
Internates des Förderzentrums „Am Meer“. 
Mit positivem Blick voran auf ein Neues - das 1. Schulhalbjahr nä-
hert sich dem Ende - denken wir auch noch gerne an Weihnachten 
und den Jahreswechsel. 
Die Weihnachtszeit ist für viele die schönste Zelt des Jahres, für 
uns im Internat auch. Wir haben gebastelt, geschmückt, gesungen, 
Gedichte gelernt und uns auf den Weihnachtsmann gefreut, der am 
16.12. zu uns kam. Wir danken dem Weihnachtsmann für die vielen 
Geschenke und lieben Wünsche. Der Weihnachtsmann kennt uns 
alle ganz genau und so weiß er von Jahr zu Jahr, wie es uns in der 
Zwischenzeit ergangen ist. Unsere gemütliche Weihnachtsfeier 
mit Kaffeetrinken und abendlichem Festessen im geschmückten 
Speisesaal war wie immer der krönende Abschluss vor den Ferien. 
Wie bedanken uns bei Frau Burr-Schmoock und unseren lieben 
Kuchenfeen, Frau Backer und Frau Krause und unseren Erziehern 
für den schönen Tag. 

Nun bereiten wir uns auf die Mini-Playback-Show vor. Wir üben 
ganz viel und geben uns große Mühe, um diese Show zu einem 
Erlebnis für alle Gäste und Mitwirkenden werden zu lassen. 

Die Kinder des Internates des Förderzentrums in Graal-Müritz 
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Evangelisch-lutherische  
Lukaskirchengemeinde Graal-Müritz 

Ab 1. Februar 2016 übernimmt Frau Pastorin Tatjana Pfendt die 
vakante Pfarrstelle unserer Gemeinde und zieht in das Pfarrhaus 
Kastanienallee 8 a ein. Der Kirchengemeinderat begrüßt Frau 
Pastorin Pfendt ganz herzlich und wünscht ihr Gottes Segen in 
diesem Amt. Zum feierlichen Einführungs- und Ordinationsgottes-
dienst am Sonntag den 7. Februar 2016 um 15:00 Uhr in der Lu-
kaskirche wird herzlich eingeladen! Anschließend ist Gelegenheit 
zum Kennenlernen bei Sektempfang sowie Kaffee und Kuchen im 
Gemeindehaus „Pniel“, Kastanienallee 8. 

Die evangelische Lukaskirchengemeinde Graal-Müritz 
lädt ein! 

I. Zu den Gottesdiensten im Gemeindehaus „Pniel“ 
07. Februar 
15:00 Uhr  Gottesdienst - 
 Gottesdienst mit Ordination von Pastorin Pfendt 
14. Februar 
10:00 Uhr  Gottesdienst - mit Pastorin Pfendt 
21. Februar 
10:00 Uhr  Gottesdienst - mit Pastorin Pfendt 
28. Februar 
10:00 Uhr  Gottesdienst - mit Pastorin Pfendt 

II. Zu besonderen Veranstaltungen im Gemeindehaus „Pniel“: 
01. Februar 2016 
09:00 Uhr  Themenfrühstück 
20. Februar 2016 
15:00 Uhr  Kreis „60 Plus“

III. Regelmäßige Treffen im Gemeindehaus „Pniel“: 
Posaunenchor  dienstags 18:30 Uhr 
Kirchenchor  donnerstags  18:15 Uhr 
Konfirmanden  bitte im Gemeindebüro erfragen 
-  montags 14:30 Uhr „Ostseenadel“ - in gemütlicher Runde 

handarbeiten und Erfahrungen austau-
schen, Ansprechpartnerin Petra Schrö-
ter, zu erreichen unter 038206 909849. 

   Falls jemand noch Wollreste, Stickgarn 
usw. loswerden möchte, kann dies gern 
im Gemeindehaus abgeben. 

Café „PNIEL“ 

Jeden Dienstag von 15:00 - 17:00 Uhr 
wird eingeladen zu Kaffee und selbstge-
backenem Kuchen im Gemeindehaus der 
Lukaskirchengemeinde. Das Team freut 
sich auf Ihren Besuch! 
Sie sind herzlich willkommen! 

IV. Informationen: 
-  Das Gemeindebüro
(Telefon 77230/Fax. 149801/E-Mail: graal-mueritz-lukas@elkm.
de) ist geöffnet: 

dienstags:  15:00 bis 17:30 Uhr 
donnerstags:  17:00 bis 19:00 Uhr 

Die Lukaskirchengemeinde hat auch eine Internetadresse und 
ist unter 
www.ev-kirche-graal-müritz.de oder 
www.ekg-m.de 
zu finden. Schauen Sie mal rein! 

-  Veranstaltungen und Hauskoordination im Gemeindehaus-
Frau Nickel steht als Ansprechpartnerin zur Verfügung. 
Siehe Sprechzeiten Gemeindebüro, oder telefonisch: 
0174 8183640. 

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Feste und Familienfeiern bei uns 
im Gemeindehaus feiern. 
Sprechen Sie uns an! 

-  Friedhof - Sprechzeiten 
Herr Nickel als Friedhofsverwalter ist im Büro neben der Friedhofs-
halle täglich gut von 8:00 bis 9:00 Uhr zu erreichen - Telefon: 79852 

- Regionale Kirchenmusik: 
ansprechbar ist Kantor Christian Bühler, 
Mittelweg 19, 18311 Ribnitz-Damgarten
Tel. 03821 8691203/E-Mail: Kantorbuehler@gmx.de 

- Fachdienst Suchtkrankenhilfe
Ansprechpartner: Herr Nimz 
Sprechzeit: Donnerstag, 10 - 15 Uhr 
Terminvereinbarung unter Tel. 0381 252323 

Treffen der Selbsthilfegruppe: 
14-täglich donnerstags um 17 Uhr 
Caritas Mecklenburg e. V. 
Kreisverband Rostock 
Fachdienst Suchtkrankenhilfe 
August-Bebel-Str. 2 
18055 Rostock 

Die Vakanz unserer Pfarrstelle endet nach exakt einem Jahr 
am 31. Januar 2016. 
Rückblickend können wir feststellen, dass in der Lukaskirchenge-
meinde Dank großem Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer 
im vergangenen Jahr reges Gemeindeleben stattgefunden hat. 
Bei den sonntäglichen Gottesdiensten waren trotz Vakanz keinerlei 
Abstriche oder gar Ausfälle zu verzeichnen. 
Selbst die Konfirmation wurde Pfingsten wie vorgesehen mit Pastor 
Timm gefeiert. Ebenso fanden Taufen und Trauungen in der Lu-
kaskirche statt, und auch goldene Hochzeiten haben wir in unseren 
Gottesdiensten mit den Jubilaren bedacht.
Einen lückenlosen Vertretungsplan der Liturgen für das ganze 
Jahr zu sichern war zwar nicht einfach, ist aber dank einiger eme-
ritierter Pastoren besser gelungen als befürchtet, zumal auch Frau 
Pastorin Gosch (eingesetzte Kuratorin), Propst Schünemann und 
Prädikant Jördens öfter eingesprungen sind. Heiligabend konnten, 
wie in jedem Jahr, vier Gottesdienste zu den gewohnten Zeiten 
angeboten und mit sehr guten Besucherzahlen gefeiert werden, 
davon um 14:30 Uhr, wie sonst üblich, mit Krippenspiel. 
Und wie auf Verabredung erfreute sich der „Stern von Graal-Müritz“ 
in der Adventszeit 2015 eines besonders regen Zuspruchs, so als 
wenn die Gemeinde sagen wollte, nun soll erst Recht Leben in der 
Gemeinschaft stattfinden und Abend für Abend ein Türchen des 
lebendigen Adventskalenders mit Liedern und Geschichten bei 
wechselnden Gastgebern geöffnet werden. 
Auch unsere Sommerandachten fanden mit viel Zuspruch wie 
geplant von Mai bis Oktober 2015 immer mittwochs um 19:00 Uhr, 
durchgeführt von dem Andachtsteam, in der Lukaskirche statt. 
Reibungslos und mit regem Zuspruch verliefen auch unsere Som-
merkonzerte von Juni bis September in unserer Kirche. Auch hierfür 
herzlichen Dank an unsere ehrenamtlichen Helfer. Dasselbe gilt für 
die Adventskonzerte. 1. Advent: Wamemünder Kantorei, 2. Advent: 
Lukaskirchenchor, 3. Advent: Posaunenchor, 4. Advent: Singen 
mit Frau Serauky und Puttkammer-Geschichten. Alle Konzerte 
waren gut bis sehr gut besucht. 
Ein besonderer Dank gilt den ehrenamtlichen „Mitstreitern“ der 
Gemeindekreise Themenfrühstück, 60plus, Café Pniel und Ost-
seenadel, die mit viel Initiativen für Angebote und Durchführung 
sorgten. 
Unser Kirchenchor wie auch der Posaunenchor blieben durch 
die Vakanz nicht auf der Strecke, weil emsige Mitglieder für das 
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Weitermachen sorgten. Beide Kreise waren auch am Gelingen des 
ökumenischen Gottesdienstes beim jährlichen Rhododendron-
Parkfest im Mai 2015 beteiligt. 
Im Gemeindehaus Pniel wurde die Glaskunst von Cammerer 2015 
vollendet und die Lukaskirche hat in diesem Zeitraum eine neue 
LED-Beleuchtung erhalten. 
Der Kirchengemeinderat hat regelmäßig einmal monatlich getagt 
und 2015 zwei Bewerbungsphasen auf unsere vakante Pfarrstelle 
begleitet, die nicht zu einer Besetzung führten. Daraufhin verzich-
tete der KGR auf sein Wahlrecht, um so den Weg für die Besetzung 
der Pfarrstelle durch die Kirchenleitung freizumachen. Und so wird 
nun am 07. Februar 2016 unsere neue Pastorin Tatjana Pfendt 
um 15:00 Uhr feierlich in der Lukaskirche in ihr Amt eingeführt. 
Auch Gottesdienste in den Alten- und Pflegeheimen konnten 2015 
weitgehend aufrechterhalten werden. Unsere Konfirmanden er-
hielten 2015 regelmäßig Unterricht von Frau Pastorin Gosch. Diese 
Arbeit wird nun nahtlos an Frau Pastorin Pfendt übergehen, die 
sicherlich auch die Kinder- und Jugendarbeit in unserer Gemeinde 
neu beleben möchte. 
Der Kirchengemeinderat freut sich mit allen Gemeindemitgliedern 
über diesen Neuanfang, sagt dabei volle Unterstützung zu und 
wünscht Frau Pastorin Pfendt Gottes Segen für diese Aufgabe. 

Manfred Jördens 
Vorsitzender des Kirchengemeinderates

Die AG „Autotouristik“der  
„Stiftung Graal-Müritz“ e. V.  
unterbreitet folgende Autotouristiktouren: 

1. 28. April 2016 
  Fahrt in das Mini-Land Göldenitz bei Rostock (A20-Abfahrt 

Dummersdorf/Waldeck) verbunden mit dem Besuch des 
Land-Schul-Museums und der Dorfschmiede. 

2. 19. Mai 2016 
  Fahrt nach Boltenhagen, Klütz (Besichtigung von Schloss 

Bothmer) und der weißen Wiek auf der Halbinsel Tarnewitz. 

3. 30. Juni 2016 
  Fahrt nach Bad Doberan mit einer Fahrt im „Salonwagen“ 

des „Molli“. 

4. 21. Juli 2016 
  Fahrt nach Ahrenshoop mit Besichtigung des Kunstmuse-

ums und Besuch des Keramikmarkts der Familie Löber. 

5. 11. August 2016 
  Fahrt nach Bad Stuer (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) 

mit Besuch des Bärenwaldes. 

6. 08. September 2016 
  Fahrt durch die Boddenlandschaft Nordvorpommerns ver-

bunden mit einer Kranichtour. 

7. 13. Oktober 2016 
 Fahrt zur Insel Rügen und Besichtigung des Baumwipfel-

pfades im Naturerbe Zentrum RÜGEN beim Forsthaus Pro-
ra (Binz). 

Interessenten melden sich bitte bis zum 29. Februar 2016 bei: 
Herrn Günter Suhrbier  Tel.-Nr.: 77421 oder 
Herrn Udo Wilke  Tel.-Nr.: 13945 

DLRG Ortsgruppe Graal-Müritz e. V.

Die DLRG Ortsgruppe Graal-Müritz e. V. 
hat einen neuen Vorstand. Verantwortlich für die 
Geschicke der DLRG in Graal-Müritz ist nun Andre Rieckhoff. Er löst 
die langjährige und verdienstvolle bisherige 1. Vorsitzende Nicole 
Toczek ab. Diese übernahm die Führung der Ortsgruppe einst von 
ihrem Vater Heiner Teichert. Seit dem hat sich einiges getan. Die 
Ortsgruppe hat inzwischen über 100 Mitglieder und verfügt über 
eine solide technische Ausstattung. In den vergangenen Jahren 
retteten die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer der DLRG viele 
Personen, darunter viele Kinder, die in den Wellen der Ostsee in 
Not geraten waren. Wer sich auch für das Rettungsschwimmen 
interessiert, ist herzlich eingeladen, uns beim Training zu besuchen 
und einfach mitzumachen. Die Ortsgruppe führt am 20.02. und am 
19.03.2016 jeweils um 08:45 Uhr im Aquadrom Graal-Müritz ein 
offenes Training durch, zu dem alle Interessierten herzlich einge-
laden sind. Voraussetzung ist nur das Mindestalter von 10 Jahren 
und dass man in einer beliebigen Schwimmart sicher schwimmen 
kann. Die Ortsgruppe ist unter vorstand@graal-mueritz.dlrg.de 
zu erreichen.

Renaldo Hocher

Computerkurse für Senioren

(und alle die es einmal werden)

Auch in diesem Jahr soll es wieder PC-Kurse für Senioren und alle 
Interessierten in Graal-Müritz geben.

Folgende Themen werden angeboten:
- PC und Internet  16.02. - 03.05.2016
 Lernen und Spaß beim Umgang mit dem PC
 Win10, MS-Office, E-Mail etc. 
 keine Kenntnisse erforderlich!
 jeweils Dienstag von 15:00 - 17:15 Uhr

- Digitalfotografie und Fotobuch 18.02. - 21.04.2016
 Digitalkamera, Fotobearbeitung, Foto-DVD
 Fotobucherstellung auf PC oder Notebook
 PC-Grundkenntnisse wünschenswert
 jeweils Donnerstag von 15:00 - 17:15 Uhr

- Tablet-PC und Smartphone 09.03. - 16.03.2016
 mit Android 
 Einführung in Android, Einstellungen
 und Anwendungen im Alltag
 keine Kenntnisse erforderlich!
 jeweils Mittwoch von 15:00 - 17:15 Uhr

Telefonische Anmeldung: 038206 143299
E-Mail: rudi.kapellusch@gmx.de
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Tatüü, tataa der Florian ist da! 

Für meine große Kameradinnen und Kameraden wird das 
neue Ausbildungs- und Veranstaltungsjahr 2016 durch 
das mittlerweile traditionelle Neujahrsfeuerwerk am Strand 
eingeleitet. Es freut mich immer wieder, neben den Gästen 
auch Einheimische am Strand zu sehen. Die Veranstal-
tungen, die von der Feuerwehr jedes Jahr begleitet werden stehen 
auch in diesem Jahr in groben Zügen fest und die Termine sind 
schon in den Dienstplan eingebunden.
Der Dienstplan ist die Richtschnur für die laufenden Ausbildungen 
in der Feuerwehr bei denen Fertigkeiten erprobt und auch gefestigt 
werden, damit im Ernstfall alle Handgriffe sitzen und zügig erledigt 
werden können. 

Wie schaut denn nun der Dienstplan  
1. Halbjahr 2016 eigentlich aus?
01.01.2016  Absicherung Feuerwerk an der 
 Seebrücke  16:00 Uhr
15.01.2016 Unfallverhütungsvorschriften 19:00 Uhr
29.01.2016 Erste Hilfe 19:00 Uhr
12.02.2016 Gefahren der Einsatzstelle 19:00 Uhr
26.02.2016 Operativ Taktisches Studium an 
 einem Gebäude 19:00 Uhr
11.03.2016 Gruppe/Staffel nach FwDV 3 19:00 Uhr
25.03.2016 Fahrzeug- und Gerätekunde 19:00 Uhr
08.04.2016 Sprechfunk digital 19:00 Uhr
22.04.2016 Drehleiterausbildung 19:00 Uhr
06.05.2016 Atemschutzausbildung nach FwDV 7 19:00 Uhr
20.05.2016 Tragbare Leitern nach FwDV 10 19:00 Uhr
03.06.2016 Technische Hilfeleistung 19:00 Uhr
17.06.2016 Maschinistenausbildung/ 
 Löschwasserversorgung 19:00 Uhr
01.07.2016 Bootsausbildung/Wasserrettung 19:00 Uhr

Der Treffpunkt ist immer am Gerätehaus in der Langen Straße. Je 
nach dem Ausbildungsplan bleiben wir im/am Gerätehaus oder wir 
sind in der Ortslage Graal-Müritz mit unserer Technik unterwegs. 
Interessierte Bürger sind immer willkommen und können meinen 
Kameradinnen und Kameraden gerne bei der Ausbildung zusehen. 
Der Dienstplan kann auch unter der Homepage der Feuerwehr 
www.ffw-graal-mueritz.de eingesehen werden.
Damit ist aber das Ausbildungsjahr noch nicht erschöpft. In der 
Feuerwehr erfolgt die Festigung des Fachwissens. Die Grund-
lagen dazu erwerben die Kameradinnen und Kameraden in der 
Feuerwehrtechnischen Zentrale in Kägsdorf bzw. Güstrow und auf 
der Landesfeuerwehrschule in Malchow. Da kommen noch viele 
zusätzliche Stunden zusammen. Geplant sind z. B. das Atem-
schutznotfalltraining, die Grundlagen der Motorsägenführung und 
auch der Drehleitermaschinisten in der Feuerwehrtaktik.
So kommen viele Ausbildungsstunden auf meine großen Kame-
radinnen und Kameraden zu und der damit verbundene hohe 
Ausbildungsstand der Ehrenamtler kommt im Einsatzfall allen 
Einwohnerinnen und Einwohnern zugute. 

„Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.“ Das steht nicht ohne Grund 
auf unserem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug.

Ihr/Euer Florian, der auch im neuen Jahr auf eine gute und kon-
struktive Zusammenarbeit mit allen im Ort aktiven Vereinen, Ge-
werbetreibenden, Behörden und Einwohner hofft.

Jahreshauptversammlung  
der Freiwilligen Feuerwehr Graal-Müritz

Am 18. Dezember 2015 fand die Jahreshauptversammlung der 
FFw Graal-Müritz statt. Auf der Tagesordnung standen der Re-
chenschaftsbericht über das Dienst- und Ausbildungsjahr 2015 vom 
Wehrführer Rudi Kreuzmann und der des Jugendwarts Thomas 
Kröppelien sowie die Diskussion, Auszeichnungen, Beförderungen 
und die Wahlen eines neuen Wehrführers und Jugendwarts.

Als Gäste wurden die Bürgervorsteherin Dr. Benita Chevier, der 
Bürgermeister Frank Giese, der Kreisbrandmeister Mayk Tessin 
und Partner sowie Sponsoren der FFw vom Wehrführer begrüßt. 
In der Graal-Müritzer Wehr waren zu diesem Zeitpunkt 36 Mitglie-
der. Fünf gehörten der Ehrenabteilung an und 31, darunter fünf 
Frauen, der kämpfenden Truppe. 
Im abgelaufenen Jahr hatta die Sirene die Kameradinnen und 
Kameraden 54mal zu Einsätzen gerufen. Davon waren 23 ein 
Fehlalarm, fast immer durch Brandschutzmeldeanlagen (BMA) 
verursacht. 26mal wurde Trage- oder technische Hilfe angefor-
dert, dabei mussten 21mal Baumhindernisse beseitigt werden. 
Nur fünfmal war ein Feuer zu löschen. Der Anteil der Fehlalarme 
durch BMA, die nicht in betriebssicherem Zustand sind, ist viel zu 
hoch. Feuerwehrleute müssen ihre Arbeit verlassen, ihre Freizeit-
beschäftigung unterbrechen oder werden aus dem Schlaf gerissen. 
Fahrzeuge rücken zur geforderten Schadensbekämpfung aus. Es 
ist in Zukunft unumgänglich, dass Verursacher derartiger Fehla-
larme zur Kasse gebeten werden. Das soll dazu führen, vorsorglich 
technisch bessere BMA einbauen zu lassen. Wenn man zu den 54 
Einsätzen die Öffentlichkeitsarbeit der FFw, wie zum Beispiel bei 
Kindergarten- und Schulveranstaltungen, beim Moorgeisterfest 
und Schneckenlauf, bei Kindertagsfeiern und Führungen durch das 
Gerätehaus und beim Sichern von Brauchtumsfeuern, dazurech-
net, könnte man meinen, die Feuerwehr ist inzwischen „Mädchen 
für (fast) alles“.
Mit Hilfe von Sponsoren („Stiftung“, IBS, Reha-Klinik, Ostseecamp, 
Wirtschaftliche Vereinigung, Jagdpächter) wurde 2015 eine Wär-
mebildkamera angeschafft. Sie ist vor allem beim Auffinden von 
Glutnestern und verdeckten Brandherden von großer Bedeutung. 
Für 2016 wird die Außerdienststellung eines alten Tanklöschfahr-
zeuges (TLF 16) unabwendbar. Die Beschaffung eines neuen TLF 
400 scheint gesichert. Ein Fünftel der benötigten 300 000 EUR 
kommen aus Fördermitteln des Kreises, die restlichen 240 000 
EUR sind im Gemeindehaushalt eingestellt. Damit ist die Technik 
denn auf modernen Stand gebracht.
Sehr lehrreich war im vergangenen Jahr das Sicherheits- und 
Geländefahrtraining für die Maschinisten gewesen . Durch einen 
Türöffnungslehrgang bei der Firma ABUS und einem von der AKG 
gesponserten Spezial-Werkzeugsatz kann man nun verschlossene 
Türen binnen kurzer Zeit zerstörungsfrei öffnen.
Am Schluss seiner Ausführungen hatte der Wehrführer Rudi Kreuz-
mann darauf hingewiesen, dass er nach 24 Jahren als stellvertre-
tender Wehrführer und 12 Jahren Wehrführer wegen vorgeschrie-
bener Altersbegrenzung für dieses Ehrenamt zurücktritt. Er sagte 
dazu: „ An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Kameradinnen 
und Kameraden bedanken, die mich in dieser Zeit unterstützt und 
dazu beigetragen haben, einen effizienten Brandschutz in der 
Gemeinde Graal-Müritz vorzuhalten.
Ebenfalls möchte ich mich bei allen Kameradinnen und Kameraden 
für die Einsatzbereitschaft bedanken. Lasst euch nicht entmutigen, 
und macht weiter so. Gleicher Dank gilt auch euren Partnern und 
Freunden. Ohne deren Verständnis für das Ehrenamt wäre eine 
effektive Feuerwehrarbeit nicht möglich.“
Der Jugendwart Thomas Kröppelien teilte mit, dass sich zur Zeit 
neun Jungen in der Jugendfeuerwehr zur Ausbildung befinden. Das 
Ziel ist die Vorbereitung auf Wettkämpfe und Leistungsprüfungen 
(Jugendflamme, Leistungsspange). Für alle sichtbar waren die 
Jungen als Helfer bei vielen öffentlichen Veranstaltungen dabei 
gewesen. 
Gemeinsamer Höhepunkt für die neun Jungen war das Treffen 
mit Gleichaltrigen aus der Partnerwehr Elliehausen bei Göttingen. 
Starke Unterstützung hatte der Jugendwart von den Kameraden 
Ronny Diens und Kay Kröppelien sowie seinem Stellvertreter 
Steven Dannehl erhalten. Sieben ehemalige Mitglieder der Ju-
gendfeuerwehr konnten bisher in die FFw übernommen werden. 
Das unterstreicht, wie wichtig die Kinder- und Jugendarbeit ist. In 
der Diskussion erläuterte der Kreisbrandmeister Mayk Tessin die 
Änderungen für die Freiwillige Feuerwehr und die Gemeinde, die 
sich aus den neuen gesetzlichen Grundlagen ab 2016 ergeben und 
bedankte sich für die bisher geleistete Arbeit der Kameradinnen 
und Kameraden in Graal-Müritz.



Nr. 02/2016, 01. Februar 2016 – 15 – Gemeindekurier Graal-Müritz

Der Wehrführer der Wasserwehr Wolfgang Lübcke lobte die gute, 
ergänzende Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Gerd Ciesielski, 
der Vorsitzende des TSV und Wolfgang Otto, der Leiter der Lauf-
gruppe im Sportverein, bedankten sich mit Worten und Präsenten 
für die Unterstützung vieler Veranstaltungen ihres Vereins bei der 
FFw und der Jugendfeuerwehr. Die OSPA übergab aus dem Erlös 
ihrer Lotterie einen Scheck für die Anschaffung von benötigten 
Kettensägen und der Vertreter des gemeinnützigen Vereins „Stif-
tung Graal-Müritz“ e. V. brachte schon eine neue Kettensäge mit.
Der Bürgermeister als Dienstherr der FFw und der Kreisbrandmei-
ster zeichneten in Würdigung seiner Verdienste im Ehrenamt den 
scheidenden Wehrführer mit dem Verdienstkreuz des Deutschen 
Feuerwehrverbandes in Silber aus.
Die Kameraden Scheid und Rieckhoff wurden zum Oberfeuer-
wehrmann und Brain Utermark zum Feuerwehrmann befördert. 
Der Kamerad Heinz Berger aus der Ehrenabteilung übergab der 
Feuerwehr 210 Euro von seinem Geburtstagsgeld als Spende für 
die Jugendarbeit und erhielt dafür großen Beifall.
Danach fand die geheime Wahl des neuen Wehrführers und seines 
Stellvertreters sowie des neuen Jugendwarts und seines Stellver-
treters statt. Mit großer Stimmenmehrheit wurden zum zukünftigen 
Wehrführer Thomas Kröppelien und Steffen Martienß zu seinem 
Stellvertreter und Kay Kröppelien zum neuen Jugendwart und 
Ronny Diens zu seinem Stellvertreter gewählt.
Die neu gewählten Funktionsträger werden auf der Sitzung der 
Gemeindevertretung in das Ehrenbeamtenverhältnis erhoben und 
vom Bürgermeister in ihr Amt berufen.
Die bedeutungsvolle Veranstaltung wurde durch ein leckeres Buffet 
und angeregter Unterhaltung der Teilnehmer fortgesetzt. 

Klaus Graf 

Kam. Heinz Berger übergibt eine Spende für die Jugendarbeit.

Die Kameraden bedanken sich bei ihrem langjährigen Wehrführer.

Die Jugendfeuerwehr verabschiedet sich vom Jugendwart und 
seinem Stellvertreter.

Der Bürgermeister im Gespräch mit dem Kreisbrandmeister.

Wehrführer Rudi Kreuzmann verliest den Rechenschaftsbericht.

Kreisbrandmeister und Bürgermeister würdigen die Verdienste des 
Kameraden Rudi Kreuzmann mit dem Verdienstkreuz.
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Die Bürgervorsteherin hebt die große Bedeutung der FFw und 
ihres Wehrführers für das Ostseeheilbad hervor.

Die OSPA übergab aus dem Erlös ihrer Lotterie einen Scheck für 
die Anschaffung von benötigten Kettensägen.

Mitteilungen der „Stiftung Graal-Müritz“

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinnützigen Vereins 
„Stiftung Graal-Müritz“ e. V.

Der Vorstand lädt Sie zur Jahreshauptversammlung am 08. April 
2016 um 19.00 Uhr in das Haus des Gastes ein. Der Entwurf der 
Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

Tagesordnung JHV 08. April 2016
1. Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden
2. Übergabe an den Versammlungsleiter
3. Feststellung der Öffentlichkeit
4. Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden
5. Finanzbericht
6. Rechnungsprüfungsbericht
7. Diskussion
8. Bestätigung der Berichte (TOP 4, 5 und 6 einzeln)
9. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
10. Auszeichnungen / Ehrungen
11. Schlusswort des Vorstandsvorsitzenden
12. Eröffnung des Buffets/Tanz

Für die Organisation der Veranstaltung benötigen wir bis späte-
stens zum 01. April Ihre Teilnahmemeldung. Die richten Sie bitte 
an Inge Johannssen (Tel. 13580) oder 
an Anne Dorroch (Tel. 79077) oder 
an Jörg Griese (Tel. 78052) oder 
an Klaus Graf (Tel. 77293). 
Eine schriftliche Anmeldung an die August-Bebel-Str 23 ist eben-
falls möglich. 
Teilen Sie bitte auch mit, ob Sie vom Buffet essen möchten. Hierfür 
werden beim Einlass 5 EUR von Vereinsmitgliedern und 10 EUR 
von Gästen kassiert.

Eine schriftliche Einladung erhalten 
Sie noch von Ihren Betreuern.

Mit freundlichen Grüßen 

24. Aquadrom-Cup im Hallenfußball  
des TSV vom 15.01. - 17.01.2016

Ü50
Schon zur Tradition geworden, eröffneten die Ü 50 Oldies am 
Freitag Abend das Turnier. 
Der Pokalverteidiger Rostocker FC ließ von Anfang nichts dem 
Zufall und gewann seine ersten 4 Spiele überlegen. Der TSV war 
ein netter Gastgeber, denn er ließ die anderen Mannschaften ge-
winnen und spielte gegen den Turniersieger im letzten Spiel 5:5. 
Mit 13 Punkten siegte der Rostocker SV, den 2. Platz belegte der 
VfB Marlow, den 3. Platz der SV Warnemünde, den 4. Platz belegte 
ESV Lok vor UFC Arminia Rostock.
Zum besten Torwart in diesem Turnier wurde Andreas Schmidt 
(TSV Graal-Müritz) gewählt. Mit Wolfgang Wolter stellte der Ro-
stocker FC den besten Torschützen (7 Treffer).

Torschützenkönig Andreas Schmidt
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E-Junioren 
Die E-Jugend des TSV hatte sich an diesen Samstag für die-
ses Turnier viel vorgenommen. Im letzten Jahr konnte man den 
2. Platz erringen. Da eine Mannschaft nicht anreiste, spielten  
5 Mannschaften um den Sieg. 
Die Graal-Müritzer dominierten von Anfang an und ließen kei-
nen Zweifel aufkommen, hier den Turniersieg zu holen. Hier die 
Ergebnisse: gegen Rövershagen 4:1, gegen Ribnitz-Damgarten 
5:0, gegen PSV Rostock 6:2 und gegen Trinwillershagen 7:1. Den 
2. Platz sicherte sich der SV 47 Rövershagen vor PSV Ribnitz-
Damgarten. Den 4. Platz belegte der PSV Rostock vor SV Rot-Weiß 
Trinwillershagen. 
Zum besten Torwart wurde Henrik Briegen vom SV 47 Röversha-
gen gewählt. 
Der TSV Graal-Müritz stellte mit Julian Hensel, der 9 Treffer erzielte, 
den besten Torschützen. 

E-Junioren

G-Junioren 
Mit 4 gewonnenen Spielen sicherte sich der PSV Ribnitz-Dam-
garten den Turniersieg und holte sich die Goldmedaille sowie 
den goldenen Pokal. Die Gelbensander Grashopper konnten den  
2. Platz belegen. Die Graal-Müritzer spielten ihr bestes Turnier 
und verloren nur knapp gegen den Ersten und Zweiten der En-
dabrechnung mit jeweils 1:0. Mit zwei Siegen erreichte der TSV 
den 3. Platz. Den 4. Platz erkämpfte sich SV Parkentin vor SV 47 
Rövershagen.
Zum besten Torwart wurde Ole Friesecke von den Gelbensander 
Grashopper gewählt.
Mit 9 Treffern konnte Jeremy Gehrke vom PSV Ribnitz-Damgarten 
bester Torschütze werden. 

G-Junioren

Männer 
Vom Bürgermeister Frank Giese eröffneten Turnier der Männer 
konnte der UFC Arminia Rostock seinen Pokalsieg aus dem Vorjahr 
nicht wiederholen. Nach fünf gewonnenen Begegnungen und dem 
3:5 zum Abschluss gegen Arminia war der TSV Graal-Müritz 2 
punkt- und torgleich mit Schwarz-Weiß Zscherben (Sachsen Anh.) 
und holte dank der mehr erzielten Treffer den ASB-Wanderpokal.
Endstand: 1. TSV Graal-Müritz 2, 2. TSV Schwarz-Weiß Zscher-
ben, 3. UFC Arminia Rostock, 4. HSG Warnemünde, 5. SV 47 

Rövershagen, 6. FC Förderkader Rene Schneider 7. TSV Graal-
Müritz 1 
Bester Torwart: Timm Matthies vom TSV Schwarz-Weiß Zscherben 
Bester Torschütze: Philipp Höger vom TSV Graal-Müritz 

Männer

F-Junioren 
Leider sollte das Turnier am frühen Sonntag nicht im Sinne der 
Graal-Müritzer Gastgeber sein. Von Anfang an liefen die jungen 
Fußballer einem Rückstand hinterher. Selbst die späteren Erst- und 
Zweitplatzierten verloren ihr erstes Spiel und kamen dann noch zu 
jeweils drei Siegen. Da die SG Warnow Papendorf 2 Tore mehr 
geschossen hatte, wurden sie Turniersieger. Den 2. Platz belegte 
SG Rot-Weiß Trinwillershagen vor PSV Rostock. Den 4. Platz 
belegte TSV Einheit Tessin und TSV Graal-Müritz den 5. Platz. 
Der beste Torwart wurde eine „Torfrau“ Greta Thiel aus Trinwil-
lershagen.
Mit Linus Donath vom Turniersieger SG Warnow Papendorf kam 
der beste Torschütze. 

F-Junioren

D-Junioren 
Die Graal-Müritzer starteten ihr Turnier nicht vollzählig und ohne 
ihren Stammtorwart. Da half auch kein Kampfgeist und guter Wille, 
es kam kein Zusammenspiel zustande. Im Turnier dominierte der 
FC Förderkader Rene Schneider der nur beim 2:2 gegen den PSV 
Rostock Federn ließ. Den 2. Platz belegte der PSV Rostock vor 
LSG Elmenhorst. Der SV 90 Lohmen wurde 4. vor dem Gastgeber 
Graal-Müritz. 
Der PSV Rostock stellte den besten Torwart und FC Förderkader 
den besten Torschützen, Steven Klauser, mit 9 Toren. 

D-Junioren
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B-Junioren 
Da hatten wir leider im letzten Turnier am Sonntag, mit PSV Ribnitz, 
nur eine angereiste Mannschaft. Die Ribnitzer erklärten sich bereit, 
mit zwei Mannschaften aufzulaufen und somit den Turnierablauf zu 
sichern. Hierfür nochmal den besten Dank. Die drei Teams spielten 
eine Hin- und Rückrunde und es waren tolle Spiele zu sehen. Da 
beide 1. Mannschaften ihre Begegnungen gegen die 2. Auswahl 
von Ribnitz klar gewannen, kam es im letzten Turnierrunde zum 
richtigen Endspiel. Zuvor hatten die Graal-Müritzer die erste Be-
gegnung knapp mit 2:3 verloren. 
Dafür zeigten die Graal-Müritzer im letzten Spiel ihr ganzes Können 
und bezwangen die Ribnitzer mit 4:1., was zum Turniersieg reichte.
Hier wurde Christopher Schade zum besten Torwart gewählt.
Der beste Torschütze in diesen Turnier, wurde mit 9 Treffern, Tim 
van Dorp aus Graal-Müritz. 

B-Junioren

Dankeschön 
Der TSV Graal-Müritz bedankt sich bei den Sponsoren Jörg Hübner 
(ABS), Gerd Ciesielski, Reinhard Kempert, Aquadrom, Teamsport 
Dievenkorn, Bäckerei Jürgen Gottschalk und Ostseesparkasse 
sowie allen Schiedsrichtern. Der Dank gilt ebenso Heinz Gericke, 
Reinhard Kempert, Rüdiger Lohff, Jonny Röver, Reiner Rudloff und 
Stephan Wenzel für die gute Durchführung. Die Sicherheitsfirma 
ABS sorgte für Ordnung und Sicherheit. 

Rüdiger Lohff und Reiner Rudloff

Bürgermeister

TSV Graal-Müritz 1926,  
Abt. Kegeln 
Kreismeisterschaften Paar  
und Mixed 2015/16

Gleich nach dem Jahreswechsel mussten die Keg-
lerinnen und Kegler ihr Können im Paar und Mixed unter Beweis 
stellen. Auf der tückischen Bahn in Neukloster fanden sich an 
diesem 3. Januar viele Paare ein, die um den Kreismeistertitel 
kämpften. Da auch vereinsübergreifende Paare gebildet werden 
können, nutzten das auch die Graaler aus. 

Bei den Damen gingen Steffi Meiburg/Sabine Kohlhoff und Susann 
Westphal/Dana Stüwe an den Start. Nachdem es im Vorjahr „nur“ 
mit Platz zwei bei den Damen klappte, ging in diesem Jahr alles 
auf. Platz 1 für das Paar Meiburg/Kohlhoff mit 866 Holz. Das neu 
zusammengestellte Paar Westphal/Stüwe (vom SV Einheit Gü-
strow) belegte einen überraschenden 3. Platz (844 Holz). Beide 
Paare haben sich für die Landesmeisterschaften qualifiziert. 
Bei den Herren sorgte das vereinsübergreifend gebildete Paar 
Peter Herbst (vom SSV Kritzmow) und Martin Meiburg (TSV Graal-
Müritz) für eine gelungene Überraschung. Mit einer Gelassenheit 
und Ruhe gingen beide Herren auf die Bahn und keiner der An-
wesenden hatte sie wirklich auf dem Plan. Mit 879 Holz konnten 
sie die Zweitplatzierten vom SSV Einheit Güstrow (Meinck/Leist), 
die sich schon siegessicher gaben, hinter sich lassen. Die gute 
Leistung wurde mit dem Kreismeistertitel und der Qualifizierung 
für die Landesmeisterschaften belohnt. Unser zweites Paar Jörg 
Meiburg/Jörg Gechert konnte sich mit 860 Holz Platz 6 erkämpfen. 
Im Mixed gingen die Graaler Kegler erstmals mit 3 Paaren an 
den Start. Auch hier wurde nur ein Startplatz für die Landesmei-
sterschaften vergeben, den sich Steffi Meiburg/Jörg Meiburg mit 
865 Holz sichern konnten. Die Zweit- und Drittplatzierten Dana 
Stüwe/Sven Draxler (SV Einheit Güstrow) und Sabine Kohlhoff/
Jörg Gechert mit je 855 Holz standen erst nach einem spannenden 
Stechen fest. Das dritte Mixed Susann Westphal/Martin Meiburg 
errang mit 830 Holz Platz 6. 
Bei der Vergabe der Pokale standen die Graal-Müritzer immer 
auf einem Podestplatz - an dieser Stelle noch einmal unseren 
herzlichsten Glückwunsch für die guten Platzierungen und viel 
Erfolg bei der LM! 
(siehe auch skvmv-ergebnisse)

6. Wettkampf Verbandsklasse in Wolgast

Drei Mannschaften - TSV Graal-Müritz, Randow Eggesin und die 
SG Reinkenhagen mussten sich am 6. Spieltag in Wolgast be-
haupten. Ziel der Graal-Müritzer war es, die Tabellenführung zu be-
haupten oder vielleicht noch auszubauen. Bereits im 2. Durchgang 
zeichnete sich schon eine leichte Führung der Graaler Mannschaft 
ab. Die folgenden hohen Plusergebnisse stellten den Sieg nicht 
mehr in Frage. Mit 62 Holz Vorsprung sicherten sich die Graaler vor 
Randow Eggesin und der SG Reinkenhagen den Sieg in Wolgast.
Unsere Mannschaft führt aktuell in der Tabelle (Verbandsklasse) 
mit 2 Punkten Vorsprung. 

Einzelergebnisse:
Stefan Lübcke 914 Holz (Mannschafts- und Tagesbester!), Jörg 
Gechert 903 Holz, Jörg Meiburg 902 Holz, Martin Meiburg 899 
Holz, Olaf Baaske 898 Holz, Fritz Möschter 867 Holz.

Sabine Kohlhoff
Abteilungsleiterin

Seit Ende 2015 sind die Räumlichkeiten  
der ehemaligen Volkssolidarität zu. 
Ja, was passiert denn nu(n)?

Frage eines besorgten Graal-Müritzer Bürgers

Seit dem 01.01.2016 ist der ASB-Regionalverband Warnow- Tre-
beltal e. V. für die Betreibung eines Bürgerzentrums in unserer 
Gemeinde verantwortlich.
Wesentlich ist dabei das Gebäude in der Straße zur Seebrücke, 
welches in die Jahre gekommen ist. Neue Toilettenanlagen waren 
ein erster Sanierungsschritt und jetzt soll es zügig weiter gehen. 
Wichtig ist uns, als neuer Träger, allen Gruppen und Vereinen für 
die Übergangszeit ein geeignetes Ausweichquartier anbieten zu 
können. Der effektive Einsatz der knappen Mittel ist ebenso wichtig. 
Jetzt gilt es abzuwägen, ob eine Komplettsanierung nicht nur für 
die Gemeinde aus finanzieller Sicht günstiger wäre, sondern auch 
für die Bürgerinnen und Bürger. Mit dieser Sanierung würden den 
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Bürgerinnen und Bürgern neue Räumlichkeiten zur Verfügung 
stehen und der Aufbau einer stetigen kontinuierlichen Arbeit des 
ASB-Regionalverband Warnow-Trebeltal e. V.  in der Senioren-
arbeit wäre damit gegeben. Im Moment finden Gespräche mit 
allen beteiligten Gruppen und Personen statt. Der Bürgermeister, 
die Bürgervorsteherin, die Gemeindeverwaltung, die Gemeinde-
vertreter, die sachkundigen Einwohner vieler Ausschüsse, die 
Vertreter der aktiven Gruppen, die für den Umbau verantwortlichen 
Architekten und die ausführenden Handwerker, alles gilt es zu 
koordinieren. Unser gemeinsames Ziel ist es, eine nachhaltige, 
den Wünschen der Nutzer entsprechende Sanierung, möglichst 
schnell auf den Weg zu bringen. 
Wir danken allen, die für die Übergangszeit ihre Räume unkompli-
ziert zur Verfügung stellen und bitten die Nutzer um Verständnis 
für die längeren Wege.
Sie, liebe Bürger, wollen wir immer zeitnah informieren. 
Deshalb sind Sie am 29.02.2016  um 18:00 Uhr herzlich zu einem 
Informationsabend zum Stand der Neuausrichtung des Bürger-
zentrums der Gemeinde Graal-Müritz, betrieben durch den ASB-
Regionalverband Warnow-Trebeltal e. V., in die Räumlichkeiten in 
der Straße zur Seebrücke 6 eingeladen. Nutzen Sie die Möglichkeit, 
sich aus erster Hand zu informieren, Fragen zu stellen und sich 
ein Bild von der aktuellen Situation zu machen. Freuen Sie sich 
auf kleine Überraschungen der kulturellen und kulinarischen Art. 
Sie sind uns herzlich willkommen!!!
Sollten Sie Wünsche und Anregungen haben, zögern Sie nicht, 
wir sind gern für Sie da.

Übersicht von Freizeitangeboten für interessierte Bürger aus der 
Gemeinde Graal-Müritz während der Umbauphase: 
- der Briefmarkenverein trifft sich immer am 1. Mittwoch im 

Monat im ASB Servicewohnen
- die Skat- und Spielefreunde treffen sich jeden Dienstag im 

Gemeinschaftsraum der Feuerwehr
- die Plattdeutsche Gruppe trifft sich immer am 1. Montag im 

Monat im ASB Servicewohnen
- die Tanzfreunde um Frau Kurzweil tanzen jeden Dienstag und 

Mittwoch im Haus des Gastes oder im ASB Servicewohnen 
oder auch im Sportraum der alten Grundschule 

- der Talentetauschring trifft sich jeden 1. Donnerstag im Monat 
im ASB Servicewohnen

- der Schachverein spielt jeden Donnerstag im Haus des Gastes
- die Sangesfreunde stimmen immer montags um 15.00 Uhr 

im Gemeinschaftsraum der Feuerwehr an
- die Line Dance Gruppe „Seabirds“ probt  jeden Montag 19:00 

Uhr und Donnerstag 16:00 Uhr im Sportraum der alten Grund-
schule

Haben wir Ihren Verein oder Gruppe vergessen, treten Sie an uns 
heran und künftig werden auch wir für Sie da sein.

Kontakt:
über das Servicewohnen des ASB-Regionalverband Warnow- 
Trebeltal e. V. 
Dr.-Leber-Straße 5A
18181 Graal-Müritz
Telefon: 038206 134583
f.behrens@asb-warnow.de

„Aquadrom informiert:“

Vom 15. - 17. Januar fand der nun schon 24. Hallenfußballcup des 
TSV Graal-Müritz im Aquadrom statt. Wir möchten an dieser Stelle 
nochmals allen Mannschaften und Sportlern zu Ihren sportlichen 
Leistungen gratulieren und uns für ihre Teilnahme bedanken.
Valentinstag - der Tag der Liebenden und Verliebten: Schon am 
Freitag, dem 12. Februar steht die Mitternachtssauna ab 20 Uhr 
unter dem Motto „Valentin“. Es erwarten Sie wieder stündliche Spe-
zialaufgüsse bis 00:15 Uhr, u. a. Rose, Erdbeere und Love Cocktail, 
sowie kulinarische Grüße aus unserer Küche. Die Wasserwelt ist 
an diesem Tag bis 24 Uhr geöffnet.

Am 14. Februar hält das Aquadrom wieder etwas ganz besonderes 
bereit: lassen Sie sich kulinarisch beim Valentinsmenü „Dinner for 
two“ in unserem „Aqua - Das Restaurant“ verwöhnen. Zusätzlich 
zur Winterkarte können Sie im Februar leckere Fischgerichte rund 
um den Dorsch genießen.
Genießen Sie eines unserer besonderen Highlights! Unser Well-
nessangebot, gültig vom 15. - 29. Februar, ist das Caracallabad. 
Durch die Tiefenwirkung des Wassers auf die Gefäße und die Mus-
keln erhöht sich die Durchblutung und Verspannungen können 
sich lösen. Körper und Geist sollen bei stimmungsvollem Licht in 
wechselnden Farben in Einklang gebracht und das Körpergefühl 
nachhaltig vitalisiert werden.
Bei Fragen und Terminvereinbarungen steht Ihnen Ihr Wellness-
team unter der Telefonnummer 038206 87925 gerne zur Verfügung.

Wir haben in den nächsten Wochen unsere Öffnungszeiten der 
voraussichtlichen Nachfrage angepasst. Bitte berücksichtigen Sie 
unsere geänderten Öffnungszeiten im Februar:
Wasser- und Saunawelt + Wellnessbereich:
01.02. - 14.02.: Mo. - So.  10:00 - 20:00 Uhr
15.02. - 29.02.: Mo. - Do.  12:00 - 20:00 Uhr 
 Fr. - So.  11:00 - 21:30 Uhr 
 Do.  ab 10:00 Uhr  Frühschwimmen

Physiotherapie:
bleibt im Winter weiter geschlossen. Bitte informieren Sie sich 
hierüber aktuell an unseren Aushängen.

Unverändert sind:
Fitness-Studio, Sporthallen und Kegelbahn:
Täglich von Mo. - So.:  09:30 - 21:30 Uhr

„Aqua - Das Restaurant“:
Täglich von Mo. - So.:  11:00 - 22:00 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.aquadrom.
net sowie unter www.aquarestaurant.de. Bei Fragen, Anregungen 
oder Reservierungswünschen ist unser Team der Rezeption unter 
der Telefonnummer 038206 87900 gerne für Sie da.

Bis bald im Aquadrom

Thomas Prassl

Der CDU Gemeindeverband informiert:

Liebe Graal-Müritzerinnen und Graal-Müritzer
Noch im Dezember 2015 wählte unser Gemeindeverband einen 
neuen Vorstand.
Der Kreisvorsitzende der CDU Torsten Renz überbrachte Grüße 
des Kreisvorstandes und berichtete uns u. a. auch aus seiner 
Arbeit als Landtagsabgeordneter. Herr Lars Gotham stellte sich 
den Mitgliedern des Gemeindeverbandes als Kandidat für die 
Landtagswahl vor.
Die Gemeindeverbandsvorsitzende Dr. Benita Chelvier berichtete 
über die vergangene Amtsperiode von 2013 bis 2015 und dankt 
dem bisherigen Vorstand zunächst für die sehr gute Arbeit, die 
sich auch in den guten Ergebnissen der Kommunalwahl im Jahr 
2014 widerspiegelte. Hervorzuheben sind auch die regelmäßigen 
Montagstreffs, die stets für alle interessierten Bürger offen waren 
und vorab im Gemeindekurier angekündigt wurden. Ein besonderer 
Höhepunkt im Jahr 2015 war der 100. Montagstreff. Im Juni 2015 
wurde dieser mit der Übergabe und Spende von drei Parkbänken 
für den Ort gefeiert. Nachholbedarf sieht die Gemeindeverbands-
vorsitzende noch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit des GV, hier 
könnte z. B. der Internetauftritt verbessert werden. Frau Dr. Benita 
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Chelvier berichtet weiterhin aus ihrer Tätigkeit als Bürgervorste-
herin und erläutert gleichzeitig die dadurch gestiegene zeitliche 
Beanspruchung. Abschließend kündigt Frau Dr. Benita Chelvier 
an, aus diesen und aus beruflichen Gründen nicht mehr für den 
Vorsitz im Gemeindeverband zur Verfügung zu stehen. Sie schlägt 
dem Gemeindeverband Jörg Griese als neuen Vorsitzenden vor. 
Herr Griese ist kommunalpolitisch als Gemeindevertreter und als 
Mitglied im Kreistag für die CDU tätig.

Nach erfolgter Wahl setzt sich der neue Vorstand des CDU Ge-
meindeverbandes Graal-Müritz wie folgt zusammen:
Gemeindeverbandsvorsitzender: Jörg Griese
Stellvertreter: Dr. Benita Chelvier 
Beisitzer: Frank Nickel, 
 Fridtjof Behrens, 
 Frank Diews und Jens Witt

Schwerpunkte im Jahr 2016 wird eine weitere aktive Arbeit in der 
Gemeindevertretung sein. Insbesondere wollen wir abrechenbare 
Erfolge in der Jugendarbeit/Bau Jugendhaus und die Sicherung 
der vielen Angebote für Senioren umsetzen.

Jörg Griese
Vorsitzender des Gemeindeverbandes

Freuen sich auf die Zusammenarbeit für Ort, Kreis und Land! - von links 
Fridtjof Behrens - G/M, Lars Gotham - Kandidat für die Landtagswahl, 
Jens Witt, Dr. Benita Chelvier, Jörg Griese, Frank Nickel - alle G/M, 
Torsten Renz -  Vorsitzender des Kreisverbandes, Frank Diews - G/M

CDU Gemeindeverband Graal-Müritz:
Montagstreff

Am Montag, dem 22.02.2016 um 19:00 Uhr laden wir, wie gewohnt, 
ins Aquadrom zu unserem Montagstreff. 
Themen:

-
bandes

Interessierte Gäste sind herzlich willkommen.

Jörg Griese
Vorsitzender des Gemeindeverbandes

Informationen aus der  
Mitgliederversammlung DIE LINKE 
vom 20. Januar 2016

Am 20. Januar 2016 fand die erste öffentliche Mitglie-
derversammlung der LINKEN Graal-Müritz im neuen Jahr statt. 
Themen waren unter anderem die Auswertung der Gesamtmitglie-
derversammlung im Dezember und Bemerkungen zum 5. Landes-
parteitag im Januar. Auf der Gesamtmitgliederversammlung wurde 
für unseren Wahlkreis 12 zur Landtagswahl 2016 Peter Georgi 
aus Kösterbeck nominiert. Er arbeitet als Jugendsozialarbeiter. 
Beim traditionellen 13. Politfrühschoppen im April stellt er sich den 
Fragen der Graal-MüritzerInnen.
Weitere Themen waren die Auswertung der Arbeit der BO im Jahr 
2015 und die Arbeit des Helferteams für Flüchtlinge auf dem Erd-
beerhof Rövershagen. Wir werden auch 2016 die Asylbewerber 
in Graal-Müritz unterstützen. 
Gemeindevertreter und sachkundige Einwohnerinnen berichteten 
aus der Arbeit in der Gemeindevertretung. 
Turnusgemäß wurde auf der Mitgliederversammlung auch ein 
neuer Vorstand unserer Basisorganisation gewählt. 
Ihm gehören an:
Andrea Conteduca 
Jens-Peter Johannssen
Bärbel Klüßendorf
Susanne Kossow

Zum neuen Vorsitzenden wurde Jens-Peter Johannssen gewählt.
Nach der Neuwahl wurde Andrea Conteduca als Vorsitzende der 
BO verabschiedet. Die alte Leitung bedankte sich für die Arbeit in 
den letzten 8 Jahren.
Abschließend wurden allgemein interessierende Fragen zur Orts-
entwicklung und zur Arbeit unserer 4 Abgeordneten und der sach-
kundigen BürgerInnen in der Gemeindevertretung beantwortet.

Jens-Peter Johannssen 
Vorsitzender der Basisorganisation 

Unsere „Spendenaktion  
für sozial schwache Kinder 
Graal- Müritz“ läuft weiter: 
Konto bei Gemeindeverwaltung Graal-Müritz; 
Spendenkonto für sozial schwache Kinder
in Graal-Müritz: OSPA Rostock; 
IBAN: DE06 1305 0000 0275 2222 25, BIC: NOLADE21ROS 
Verwendungszweck: Kinder Graal-Müritz. 

Rückfragen und Auskünfte: 
Andrea Conteduca, Tel. 74700 oder 
Jens-Peter Johannssen, Tel. 13580 

Spendenbescheinigungen werden ausgestellt. 

Verantwortlich:
Redaktioneller Teil: Der Bürgermeister unter Anschrift der Gemeinde
 Mike Groß (V. i. S. d. P.) unter Anschrift des Verlages
Anzeigenteil:  Jan Gohlke
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Auflage: 3.200 Exemplare  
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Suchen für unsere Zweitwohnung in  
Graal-Müritz eine zuverlässige Haushaltshilfe.

Tel.: 015227078359

90 Herzlichen
Dank

Allen lieben Freunden, Bekannten, Mitstreitern 
Verwandten und ehemaligen Schülern, die mich zu meinem

90. Geburtstag
in Wort und Schrift, mit Aufmerksamkeiten und 
Geschenken sehr erfreut und geehrt haben, sage ich 

auf diesem Wege meinen aufrichtigen Dank:

Sie haben mir für das kommende Jahrzehnt viel 
Optimismus und Kraft gegeben!

In alter Verbundenheit

Hans-Joachim Vergin

Vielen Dank

Graal-Müritz , im Januar 2016

Claus und Hanni Witt

für die lieben Glückwünsche, Blumen und 
Geschenke. Wir haben unvergessliche
Stunden und einen traumhaften Hochzeits-
tag erleben dürfen.

Vielen Dank dem Team des Hotels  
„Waldperle“ für die nette Bewirtung.

Familienanzeigen

Geburtstag

Verlobung
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Familienanzeigen!
Teilen Sie es in Ihrer Heimat- und  
Bürgerzeitung mit! 
Einfach bequem ONLINE BUCHEN: www.wittich.de

KLEINANZEIGE
LINUS WITTICH KG
VERLAG + DRUCK

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Jens Pfann
Telefon: 0171/9 71 57 37
j.pfann@wittich-sietow.de 

Ich bin telefonisch für Sie da.

Kirsten Bunge
Telefon: 039931/5 79 50
k.bunge@wittich-sietow.de

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow
Tel. 03 99 31/5 79-0 · Fax 03 99 31/5 79-30
e-mail: anzeigen@wittich-sietow.de
www.wittich.de
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Ribnitz-Damgartener Bestattungshaus

Erd,- Feuer- und Seebestattungen

Überführungen im In- und Ausland

Gänsestraße 27
18311 Ribnitz-Damgarten

0 38 21/25 71

BEERDIGUNGSKONTOR
Bodenhagen
seit 1926 in Rostock

Inhaber: Holger Jakob

Erd-, Feuer- und Seebestattungen 

www.bestattungen-bodenhagen.de

Ihr Helfer in schweren Stunden
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Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, 
niemanden zu vergessen.

Familienangehörige, Freunde 
oder Bekannte eines  

Verstorbenen haben unter 
www.wittich.de
die Möglichkeit, eine  

Traueranzeige sowie eine  
spätere Danksagung  
selbst zu gestalten.

Der Wert des Lebens 
liegt nicht in der Länge der Zeit,  

sondern darin, wie wir sie nutzen.  
Montaigne

Ein Licht ist ausgegangen,  
aber es ist nicht erloschen,  

denn tot ist nur, wer vergessen wird.  
Ernest Hemingway

Das einzig Wichtige 
im Leben sind die 
Spuren der Liebe,  

die wir hinterlassen, 
wenn wir weggehen. 

 
Albert Schweitzer
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Für Gruppen ab 20 Personen bieten wir geführte Besichtigungen 
durch unsere Töpferei an.

Tel. 0 26 24 – 71 82 · Vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin.

Schauen Sie uns bei der Handarbeit zu

 · Vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin.

56203 Höhr-Grenzhausen · Rheinstraße 41
(Stadtteil Höhr – gegenüber der Fachhochschule)

Telefon 0 26 24 / 71 82 · info@girmscheid.de · www.girmscheid.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.00 – 17.00, Sa. 9.00 – 13.00, ab 1.4. 9.00 – 16.00 Uhr

Töpferei Girmscheid

WEGBESCHREIBUNG:
Von der A 48 aus kommen Sie in den ersten Kreisverkehr, den Sie bitte Richtung Höhr
(FH Keramik) verlassen. Am nächsten Kreisverkehr fahren Sie rechts und kommen wieder 
in einen Kreisel. Hier bitte geradeaus auf die Umgehungsstraße Richtung Vallendar (Fach-
hochschule). Danach fahren Sie wieder links in den Ort hinein. Am Zebrastreifen gegenüber
der Fachhochschule sehen Sie schon unsere Werksverkauf-Infotafel.

Töpferei Girmscheid
Werkstätte für salzglasiertes Steinzeug

Wir sind ein erfolgreicher Anbieter von Ferienwohnungen  
und -häusern in Graal-Müritz und stellen kurzfristig ein:

Mitarbeiter/-im Servicebereich
für ca. 30 Std./Woche

unsere Anforderungen:

Sind Sie interessiert?

 

NUTZEN SIE IHRE CHANCE
Stellenangebot Bewerbung Lebenslauf Zukunft
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Tel.: www.ferienkontor-mv.de info@ferienkontor-mv.de

SOMMER

URLAUB?
Ferienwohnungen und Ferienhäuser 

im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte

Malchow Stadthafen direkt am See
Herzlich willkommen im Land 
der 1.000 Seen – im Her-
zen der Mecklenburgischen  
Seenplatte. Hier in der In-
selstadt Malchow kann jeder 
seinen individuell gestalteten 
Urlaub – an wunderbaren Seen 
genießen. In modernen und 
komfortabel eingerichteten Feri-
enhäusern im Stadthafen können 
Sie Ihre geplanten Reiserouten 
starten. Das Besondere in und um 
unserer Region ist das Erreichen 
von Städten auf dem Wasserweg. 
In ausgebauten regionalen Häfen 
kann man bequem anlegen und 
so die Stadt im wahrsten Sinne 

des Wortes erkunden. Oder eine 
erlebnisreiche Schiffstour unterneh-
men. Doch auch Radfahren, Angeln, 
Kanutouren, Baden, Klettern bis hin 
zu Natur umgebenen Laufpfaden 
– hier erfüllen sich Urlaubsträume. 
Seien Sie herzlich willkommen!

Ferienhäuser - im Ferienpark Lenz direkt am Plauer See

Der FERI-
E N PA R K 
LENZ am 
P l a u e r 

See befin-
det sich im 

Herzen der 
Meck lenburger 

Seenplatte. Diese 
umfasst zusammen mit 

   red Mecklenburgischen Schweiz 
- rund ein Drittel von Mecklenburg-
Vorpommern und ist die am dünns-
ten besiedelte Region Deutschlands. 
Das Herz dieser Region bilden die so 

genannten Oberseen Müritz, Plau-
er See, Kölpinsee, Fleesensee und 
Drewitzer See, wobei diese Groß-
seen insgesamt eine Wasserfläche 
von etwas 250 Quadratkilometern 
haben. Unterschiedliche Naturland-
schaften der mehreren kleinen Seen-
platten prägen das Landschaftsbild. 
Von den nach Schätzungen 1.000 
Seen ist die Müritz mit 110 Quadrat-
kilometer Fläche das größte Gewäs-
ser. Das weitverzweigte Kanalsystem 
macht die Mecklenburger Seenplatte 
zum größten zusammenhängenden 
Binnen-Wassersportgebiet Europas.
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Baudienstleis-

tungen und 

handwerkliche Hilfe

Wir bieten Ihnen einen handwerklichen 
Komplettservice für Ihre Immobilie sowie eine 

schnelle und flexible Reaktion auf Ihre Wünsche, 
Anforderung und Terminvorgaben. Holen Sie sich 

ein unverbindliches Angebot für die von Ihnen 
benötigte Leistung. Gerne auch zum Vergleich.

www.nachbarschaftshelfer.net
Mobil: 0176 62111697 · Festnetz: 038206 77279

LS Massivhaus
www.lsmassivhaus.de

Tel.: 038205 - 819107
Mobil: 0172 - 752 40 32
Mail: lsmassivhaus@t-online.de

Bauen - Wohnen  - Immobilien
Ihre Fachpartner aus der Region 

stellen sich vor

Spüle in der modernen Küche

spp-o. Das Herz der Wohnung schlägt in der Küche. Hier treffen sich Familie 
und Freunde, es wird gekocht und gegessen, geplaudert und sich ausge-
tauscht. Wer kochen will wie die Profis, stellt auch besondere Ansprüche an 
seine Küche – in Sachen Funktion und Design. Villeroy & Boch hat sich auf 
die Entwicklung und Fertigung von Küchenspülen aus hochwertiger Keramik 
spezialisiert, die wie gemacht sind für den perfekten Spülplatz in der moder-
nen Küche. Denn Keramikspülen sehen nicht nur hochwertig und chic aus, 
sie überzeugen auch mit durchdachter Funktionalität. Gerade in modernen 
Küchen sind zurzeit die aktuellen Flat-Lösungen angesagt, bei denen die 
Spüle flächenbündig in die Arbeitsplatte integriert ist. Das macht nicht nur 
optisch etwas her, der Spülbereich ist so auch besonders leicht zu reinigen 
und hygienisch sauber zu halten. Flatlösungen bietet die Spülenfamilie Sub-
way von Villeroy & Boch: Hier gibt es Varianten mit extragroßen Becken, mit 
und ohne Abtropffläche und verschließbarem Restebecken, wahlweise mit 
Becken rechts oder links und das in passenden Größen für viele Unterschränke 
(www.villeroy-boch.de). Das keramische Eckmodul Monumentum überzeugt 
gleichermaßen in Sachen Ästhetik wie Funktionalität. Ob zum Vorbereiten, 
Spülen oder Trocknen die gesamte Eckfläche wird optimal ausgenutzt, sodass 
die Arbeitflächen in voller Größe genutzt werden können. Zusätzlich zu dem 
großen Hauptbecken gibt es ein verschließbares Restebecken. Trocken- und 
Nassbereiche sind klar voneinander getrennt.
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zum „Sonntagsbrunch“
am 14. Februar,

13. März und 10. April
jeweils von 10 bis 14 Uhr für 22,- €/Person

Familie Patrick Marks und das Team Hotel 
Waldperle freuen sich auf Ihren Besuch

Unser 4-Sterne-Superior Hotel in exklusiver Lage im Ostseeheilbad 
Graal-Müritz verfügt über 150 Zimmer, ein Restaurant mit Gartenter-
rasse, Kaminbar, Veranstaltungsbereich für bis zu 120 Personen und 
einen großen Wellnessbereich. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Ver-
einbarung:

Chef de Partie (m/w) 
Chef de Rang (m/w) 
Servicemitarbeiter Frühstück (m/w) 
Mitarbeiter Strandbar (m/w, von Mai bis September)  

 

  für 20 h/Woche

Wir bieten Ihnen eine langfristige Beschäftigungsmöglichkeit, leis-
tungsgerechte Vergütung, ein freundliches Betriebsklima sowie per-
sönliche Entwicklungsmöglichkeiten.  
Sie haben eine fundierte Ausbildung und konnten bereits Erfahrun-
gen in der Gastronomie/Hotellerie sammeln, sind teamfähig und 
engagiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

 
 

 
E-Mail: direktion.graal-mueritz@ifahotels.com 
www.ifa-graal-mueritz-hotel.com

Fachmann
von A - ZIN DER REGION

Foto: BilderBox

Großes Haus 
in der Sietower Bucht (Müritz) mit Bootshaus 

zu verkaufen! 
Exposé anfordern unter: aga-gross@t-online.de

Zeitungsleser
  wissen mehr!
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Schnell und auf einen Blick den richtigen Ansprechpartner

Von A - Z 
Ihre Firmen 

vor Ort

DIENSTLEISTUNGS- & SERVICE-UNTERNEHMEN
BAUEN & WOHNEN

ESSEN & TRINKEN

FAHRZEUGE ALLER ART 
& ZUBEHÖR

VERSICHERUNGEN & 
FINANZEN

BRANCHEdirektSie wollen mit 
dabei sein?
Unsere aktuelle 
Ausgabe 2016
kommt bald!
Rufen Sie unseren netten 
und kompetenten Außen- 
oder Innendienst an und 
lassen Sie sich ein Angebot 
erstellen!

LINUS WITTICH KG
VERLAG + DRUCK

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow
Tel. 03 99 31/5 79-0 
e-mail: anzeigen@wittich-sietow.de

ACHTUNG!

und zu Besuch 

im nördlichen Brandenburg

       Ostseeküste & Seenplatte

Verlag + Druck   LINUS WITTICH KG
Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow · Fax 03 99 31/5 79-30 · www.wittich.de

Psst ...
Geheimtipp!
Unsere aktuelle Ausgabe 2016/17 
kommt bald!
Reinschauen, raussuchen, raus aus dem Alltag!
Sie wollen auch noch mit dabei sein?
Lassen Sie sich von unserem netten und kompetenten Außen-  
oder Innendienst ein Angebot erstellen und seien Sie im  
„Urlaub zwischen Ostsee & Müritz und zu Besuch 
im nördlichen Brandenburg“ dabei!

Doreen Mahncke
039931/579-57
d.mahncke@wittich-sietow.de

Manuela Köpp
039931/579-47
m.koepp@wittich-sietow.de

Kirsten Bunge
039931/579-50
k.bunge@wittich-sietow.de

Antje Bergholz
039931/579-32
a.bergholz@wittich-sietow.de

Mecklenburg-Vorpommern / 19. Jahrgang

Urlaub zwischen

         und zu Besuch im nördlichen Brandenburg

Gratis und unbezahlbar. Das Urlaubermagazin.

Ostsee_Mueritz_2015_Umschlag.indd   1

* im 20. Jahr

* große Auflage

* ebook unter

 www.wittich.de

jeden Freitag hausgemachte Fischbuletten
täglich Fischbrötchen

Sanddorn, Pasta & Pesto, Wildsalami, frische Eier u.v.m.
Lange Straße 30 (neben Penny) · 18181 Graal-Müritz · Tel. 0160-92350951

Wir wünschen uns alle ein glückliches und erfolgreiches Leben. Es soll 
uns einfach gut gehen. Leider läuft unser Leben oft anders. Wir strengen 
uns an, fühlen uns manchmal wie im Hamsterrad und dennoch lässt 
sich das Glück einfach nicht zwingen: Wir werden krank, verlieren die 
Arbeit, stehen hilflos vor Verlust und Betrug … usw. 

Wie können wir uns von äußeren Dingen unabhängiger machen, denn 
alles im Außen können wir tatsächlich jederzeit  verlieren. Wie können 
wir Kraft und Mut finden, wenn Probleme auftauchen, die uns völlig 
aus der Bahn werfen? Wie können wir uns selbst treu bleiben in dieser 
schnelllebigen Zeit? Wie können wir Frieden spüren und unseren Weg 
durch dieses Leben in Dankbarkeit für alles Gute gehen? 

Viele Autoren haben sich diesen Fragen auf einfühlsame Art und Weise 
gestellt. Einige davon möchte ich Ihnen vorstellen. Ihre Botschaft ist 
klar: Ja, es gibt ein erfülltes Leben, trotz allem ... 

Bei Kerzenschein, Kaminfeuer und Musik zum Entspannen gebe ich 
Ihnen eine Fülle von Gedanken und Anregungen.

Manuela Waldner

Ich begrüße Sie an folgenden Terminen:

Datum: 21. Februar 2016 und 13. März 2016,  jeweils  
14:00-17:00 Uhr (30 Min. Pause)

Ort: Pension Waldner Graal-Müritz, Ribnitzer Straße 15

Eintritt: 15 €

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl bitte ich Sie um 
Voranmeldung unter 0162/9626492!

LESUNG zum Thema: KRISENZEITEN

- Anzeige -

Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal
Ferienwohnung „Himmelchen“

im romantischen Ahrweiler
Schön eingerichtete Ferienwohnung (****)

in Ahrweiler für 2 – 4 Personen,
direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und

10 Gehminuten zum mittelalterlichen Stadtkern,
ab 45,– € pro Tag. Tel. 01 63 / 7 88 02 36

E-Mail: h.pacyna@web.de · www.himmelchen.de
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 Winterdienst
 Baumpflegearbeiten-, Baumfällarbeiten & Stubbenrodungen
 Gartenpflegearbeiten, Rollrasen
 Lieferung von Füll- & Mutterboden, Kompost, Kies & Naturstein

Erdarbeiten
Pflasterarbeiten
Betonarbeiten (Fundamente & Bodenplatten 
einschließlich Medienanschlüsse, Kernbohrungen)
Lieferung und Einbau von Zaunanlagen

 Sie haben Probleme mit der Entwässerung - wir helfen
 Rohrverlegearbeiten  (TW, RW, SW..)
 Regenwasserzisternen/Biokläranlagen

Abwassertank (1000 - 5000 l auch für Kleingärten)
Dichtigkeitsprüfung von Kleinkläranlagen 
und Abwassersammelgruben
Abbrucharbeiten (im Innen- und Außenbereich)
Asbestentsorgung entspr. TRG S519
Haushaltsauflösungen
Entsorgung von Unrat und Schrott
Dachrinnenreinigung
Vermietung von Rüttelplatten, Bautrockner,  
Bohrhammer, Bohrmaschine, Handkreissäge,  
Kompressor, Motorhacke, Bodenfräse,  
Schuttrutsche, Holzspalter,  
Fassadenrüstung, Hebebühne

 Fuhrdienstleistungen
 Saugpumpen und Nasssauger zu vermieten o. zum Verkauf

Weitere Leistungen auf Anfrage.
Gern sind wir bereit, Sie vor Ort nach telefonischer Absprache zu beraten!

s
s

s
s

s
s
s

s
s

s

Tiefbau &
Rohrleitungsbau GmbH

AK Tiefbau Dr.-Leber-Str. 4 Tel.. 03 82 06/1 45 95
& Rohrleitungsbau 18181 Graal-Müritz Mobil: 01 72/3 81 17 26
GmbH Fax: 03 82 06/1 45 94
 e-mail: K-I-N-G@gmx.de
                                    www.ak-tiefbau.de

Geschäftsführer Andreas König
Haus- & Grundstückspflege

s
s

s
s

s
s

s
s

s
s

s
s

Seehotel Düne · Strandstr. 64 · 18181 Graal-Müritz
Tel.: 038206 13990 · Fax: 038206 139919 · www.seehotel-duene.de

Tischlein deck dich!
mit DJ und Tanz

Wir laden wieder zu Freuden für Gaumen und Sinne ein:

Samstag, den 20.02 und Sonntag, den 21.02.2016
zu unserem 4-Gänge-Menü:

Räucherlachstatar mit Wasabi, Espuma und Auberginenchips

Klare Tomaten-Orangensuppe mit Basilikumklößchen

Zweierlei vom Rinderfilet auf Hagebuttenjus mit  
Pastinakenmus und Birnen-Kartoffelgratin

Minz-Himbeer-Mousse mit Mandel-Krokant-Eis

Dazu reichen wir Ihnen
einen Schoppen Wein Ihrer Wahl!

(pro Person 25,00 €)

REISEBÜRO SCHULZ
Lange Straße 28, 18181 Graal–Müritz
www.reisebuero-schulz.de
Tel.: 038206/77250
reisen@reisebuero-schulz.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.:  9.00 - 18.00 Uhr
Sa.:  9.00 - 13.00 Uhr

Beilagenhinweis
Diese Ausgabe enthält als Beilage den

Veranstaltungskalender der 
Tourismus- und Kur GmbH


